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Das Land bekennt sich zur Verpflichtung der Gesellschaft, alte und behinderte Menschen zu unterstützen und die Gleichwertigkeit ihrer Lebensbedingungen zu gewährleisten (Art. 7 Abs. 3 der Landesverfassung). Dieser Bestimmung der Landesverfassung folgend hat die Landesregierung 1998 eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die Anregung dazu hat die Vorarlberger Lebenshilfe ge​geben.

Die Arbeitsgruppe hat intensiv gearbeitet und die verschiedenen Rechtsnormen auf unzeitgemäße Begriffe und änderungsbedürftige Bestimmungen geprüft. Ihr vorläufiger Bericht wurde einem allgemeinen Begutachtungsverfahren unterzogen, das noch wertvolle Anregungen brachte.

Es freut uns besonders, dass gerade die Mitarbeit der Betroffenen selbst bzw. deren Interessenvertretungen zum Gelingen dieses umfangreichen Projektes wesentlich beigetragen hat. Bei ihnen, aber auch bei den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe möchten wir uns herzlich bedanken.

Jeder von uns kann in eine Lebenslage kommen, in der er – vielleicht sogar von einem Moment auf den anderen – besondere Bedürfnisse hat, in der bisher Selbstver​ständliches nicht mehr selbstverständlich ist.

Der vorliegende Bericht stellt das dar, was das Land, andere staatliche Stellen und die Gemeinden tun können, um Nachteile und Schwierigkeiten für Menschen mit Behinderung zu verringern. Die Arbeitsgruppe hat einvernehmlich festgehalten, dass es nicht möglich sein wird, alle Änderungsvorschläge sofort umzusetzen. Die Landesregierung wird sich aber bemühen, den An​passungsprozess in einigen Jahren durchzuziehen.

Die Landesregierung bekennt sich zu der Verpflichtung, behinderte Menschen zu unterstützen und hat daher den Bericht zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Text des Regierungsbeschlusses ist auf der nächsten Seite abgelichtet.

Wir laden auch Sie herzlich ein, sich in Ihrem Lebensbereich für Mitbürger mit Behinderung einzusetzen!

Dr. Herbert Sausgruber
Mag. Siegi Stemer


Landeshauptmann
Gesetzgebungslandesrat

BESCHLUSS

der Vorarlberger Landesregierung vom 9. Oktober 2001

„Die Landesregierung nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe ‚Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung im Landesrecht‘ zustimmend zur Kenntnis. Sie stimmt den Vorschlägen in diesem Bericht grundsätzlich zu und ist bereit, sie im Einzelnen zu prüfen und nach Möglichkeit umzusetzen.

Der Bund und die Gemeinden werden um Beachtung dieses Berichtes ersucht.“

BERICHT

der Arbeitsgruppe

Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung

im Landesrecht

1. Arbeitsablauf:

Auf Anregung der Lebenshilfe Vorarlberg hat die Vorarlberger Landesregierung im Jänner 1998 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die Landesrechtsordnung hinsichtlich Bestimmungen zu durchforsten, die Menschen mit Behinderung benachteiligen. 

In der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe (6. Februar 1998) wurden die Vertreter der mitwirkenden Institutionen gebeten, Erfahrungen über Benachteiligungen behin​derter Menschen zu sammeln und das systematische Verzeichnis des Landesrechtes daraufhin zu prüfen, welche Vorschriften nach ihren Erfah​rungen Benachteiligungen enthalten könnten und deshalb einer näheren Überprüfung unterzogen werden sollen.

Auch auf Bundesebene war eine vergleichbare Arbeitsgruppe zur Durchforstung der österreichischen Bundesrechtsordnung auf behindertenbenachteiligenden Bestimmun​gen unter der Leitung des Bundeskanzleramt-Verfassungsdienstes eingerichtet. Der dort festgelegte Behindertenbegriff wurde von der Arbeitsgruppe in ihrer ersten Sitzung übernommen und lediglich im Hinblick auf die Untergliederungen der Behinderungen leicht verändert (siehe Punkt 3.1).
In der Folge wurden die Erfahrungsberichte der Mitglieder der Arbeitsgruppe darauf untersucht, welche gesetzlichen Bestimmungen berührt sein könnten. Vergleichsweise wurde der Bericht der erwähnten Arbeitsgruppe auf Bundesebene herangezogen.

Die Rechtsnormen, welche die Mitglieder der Arbeitsgruppe zur näheren Prüfung empfohlen haben, wurden zusammengefasst und in Form eines Zwischenberichtes den Fachabteilungen des Amtes der Landesregierung übermittelt. Diese wurden gebeten, zu den einzelnen Punkten Stellung zu nehmen und die Liste um weitere mögliche Diskriminierungen zu ergänzen. 

Die Arbeitsgruppe behandelte das Ergebnis dieser Umfrage in vier weiteren Sitzungen und erstellte den Entwurf des Schlussberichtes.

Im anschließenden Begutachtungsverfahren haben mehrere Gemeinden, das Landes​zentrum für Hörgeschädigte, der Vorarlberger Seniorenbund, das Bundesministerium für soziale Sicherheit, der Rechnungshof, mehrere Bezirkshauptmannschaften und Abteilungen im Amt der Vorarlberger Landesregierung Stellungnahmen abgegeben. In der Sitzung der Arbeitsgruppe am 4. April 2001 wurden diese Stellungnahmen beraten und sodann der Bericht verabschiedet.

2. Ergebnisse:

Rechtsvorschriften können Menschen mit Behinderung auf verschiedene Weise benachteiligen. Die Arbeitsgruppe teilte die untersuchten Rechtsnormen in die Fallgruppen Wortwahl, Verfahrensvorschriften und sonstige Benachteiligungen ein.

Zu den einzelnen Rechtsvorschriften wurden Änderungsvorschläge erarbeitet, welche im Anhang I wiedergegeben werden. Die Formulierung dieser Änderungsvor​schläge ist vorläufig. Der Aufbau des Anhangs I folgt der vom Amt der Landes​regierung herausgegebenen Landesrechtssamm​lung.

Im folgenden Text wird jeweils mit Fußnoten auf die Änderungsvorschläge des Anhangs I hingewiesen.

Ein großer Teil der Änderungsvorschläge würde nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch hochbetagten Menschen sowie Erwachsenen mit Kleinkindern zugute kommen. Insbesondere im Bereich Bauen und Wohnen bedeutet Barrierefreiheit Qualität für alle Menschen.

Es wird nicht möglich sein, alle Änderungsvorschläge zu den einzelnen Rechtsnormen gleichzeitig umzusetzen. Vielmehr soll in den meisten Fällen eine entsprechende Änderung des betroffenen Gesetzes erst dann erfolgen, wenn auch eine Novellierung aus anderen Gründen ansteht.

2.1 Wortwahl:

Diese Fallgruppe erfasst jene Vorschriften, bei denen die Diskriminierung durch die Verwendung eines Ausdruckes entsteht. 

Die Worte „Behinderter“ oder „behinderter Mensch“ sind weniger geeignet und sollen ersetzt werden durch den Ausdruck „Mensch bzw. Person mit Behin​derung“
. An erster Stelle steht nämlich der Mensch, der viele Eigen​schaften hat und eben zusätzlich durch eine Behinderung eingeschränkt wird.

Der Begriff „Mensch mit Behinderung“ wird folgendermaßen definiert:

„Menschen mit Behinderung sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebens​wichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, sensorisch, geistig, psychisch und mehrfach dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. 

Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen, Freizeitgestaltung, Mobilität und Altersversorgung.“

Oftmals handelt es sich um veraltete Ausdrücke wie z.B. „bresthaft“ oder „Brest​hafte“
 (alte Form für „gebrechlich“ bzw. „Gebrechliche“), „Gebrechen“
, „Ge​brechlichkeit“
 oder „Gebrechliche“
.

Das Ersetzen dieser Ausdrücke durch zeitgemäßere Formulierungen wie z.B. „Körperbehinderung“ statt „Gebrechen“ muss allerdings von Fall zu Fall geprüft werden, da nach dem allgemeinen Sprachgebrauch keine exakte Überein​stimmung besteht.

Der Begriff „geistige und körperliche Eignung“ wird grundsätzlich nicht als Benachteiligung empfunden. In Einzelfällen wird es zweckmäßig sein, eine Formulierung zu wählen, die klarstellt, worauf sich die Eignung bezieht (z.B. „für den Beruf“)
. Die Formulierung „persönliche Eignung“ stellt zweifelsfrei klar, dass neben der körperlichen und geistigen auch die psychische Eignung umfasst wird.

Die Begriffe „geschützter Arbeitsplatz“ und „geschützte Werkstätte“ werden in der Praxis von Unternehmern oft mit Kündigungsschutz in Verbindung gebracht. Die Bedeutung eines solchen Arbeitsplatzes bzw. einer solchen Werkstätte kann durch das Wort „gefördert“ besser erfasst werden.

Zu einer Reihe von Vorschriften, welche die Arbeitsgruppe geprüft hat, werden keine Änderungsvorschläge erstattet.

2.2 Verfahrensvorschriften

Aufgrund der weit reichenden Zuständigkeiten des Bundes zur Erlassung von Verfahrensvorschriften macht dieser Bereich einen Großteil des Gesamtberichtes der beim Bundeskanzleramt eingesetzten Arbeitsgruppe aus. Dieser Bericht wurde als Vorlage für die Untersuchung auf Landesebene herangezogen. Ver​fahrensvorschriften des Landes sollen an solche des Bundes angeglichen werden, wenn diese für Menschen mit Behinderung weniger benachteiligende Rege​lungen beinhalten.

Menschen mit schwerer Sehbehinderung sind auf Grund der Schriftlichkeit des Verkehrs zwischen Behörden und Beteiligten besonders bei Kundmachungen, öffentlichen Ausschreibungen oder bei der Gewährung von Akteneinsicht benachteiligt. Um Menschen mit Behinderung einen leichteren Zugang zu solchen Informationen zu ermöglichen, sollen der Rundfunk und die Kommu​nikation über Internet vermehrt eingesetzt werden.

Da der überwiegende Teil der Personen mit schwerer Sehbehinderung über Rundfunk erreichbar ist, soll der Umstand, dass ein Gesetz kundgemacht wurde, im Rundfunk (im Nachrichtenblock selbst oder im Nahebereich der Hauptsende​zeiten) verlautbart werden.
 Ein entsprechender Hinweis soll auch in den Vorarl​berger Tageszeitungen erfolgen.

Die Veröffentlichung von Begutachtungsentwürfen, Gesetzen und Verordnungen des Landes im Internet wird in der Praxis bereits durchgeführt, sollte aber auch gesetzlich festgelegt werden.
 Daneben sollen künftig auch die Verordnungen jener Gemeinden, die bereits eine Homepage haben, im Internet abrufbar sein.
 Dies gilt auch für Informationen, die durch Anschlag an der Amtstafel oder im Amtsblatt der Gemeinde (Gemeindeblatt) kundgemacht werden.
 

Nach Ansicht der Arbeitsgruppe bedürfen Informationen, die den Empfängern direkt zugeschickt werden (z.B. Wahlausweise und Stimmzettel), keiner Ver​öffentlichung im Internet. 

Die Zugänglichkeit des Landesrechtes im Internet (derzeit über das Rechts​informationssystem des Bundes) wurde im Oktober 2000 durch die Über​stellung des Vorarlberger Rechtsinformationssystems ins Internet verbessert.

Pläne, Karten und Verordnungen, die im Hinblick auf ihren Umfang oder ihre technische Gestaltung zur allgemeinen Einsicht aufgelegt werden, können im Allgemeinen nicht im Internet veröffentlicht werden. Um gleiche Zugänglichkeit zu gewährleisten, sollten sie Menschen mit schwerer Sehbehin​derung vorge​lesen oder erläutert werden.
 Rechtsvorschriften, welche die Lan​desregierung im Hinblick auf ihren Umfang oder ihre technische Gestaltung durch Auflage zur allgemeinen Einsicht kundgemacht hat, sollen künftig nicht nur im Amt der Landesregierung, sondern auch in den Bezirkshauptmann​schaften und den betreffenden Gemeinden für die Dauer ihrer Geltung aufgelegt werden.

Im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen könnte die Behörde verpflichtet werden, telefonische Auskünfte über die Aufnahme in das Wähler​verzeichnis zu erteilen.
 Eine solche Regelung, die sowohl für Menschen mit schwerer Sehbehinderung als auch für Menschen mit Körperbehinderung einen Vorteil darstellen würde, wäre wünschenswert.

Menschen mit Behinderung können wegen der Schriftlichkeit bzw. der Münd​lichkeit von Dienstprüfungen beeinträchtigt sein. Ihnen sollte die Verwen​dung technischer Einrichtungen ermöglicht oder Unterstützung durch einen Gehör​losendolmetscher gewährt werden. Der zeitliche Mehraufwand sollte bei der Dauer der Dienstprüfung berücksichtigt werden.
 Bei der Durchführung von Dienststrafverfahren sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, zur münd​lichen Verhandlung einen Gehörlosendolmetscher beizuziehen.

Menschen mit Körperbehinderung sind bei der Durchführung einer mündlichen Verhandlung oder eines Augenscheins generell benachteiligt.
 Gemäß § 82 Abs. 7 AVG, BGBl. Nr. 51/1991, idF BGBl. Nr. 158/1998, sind Bestimmungen, welche die verpflichtende Durchführung einer mündlichen Verhandlung nor​mieren, außer Kraft getreten.
 Dies gilt nicht, wenn diese Bestimmungen nach dem 30. Juni 1998 kundgemacht worden sind.

Zu einer Reihe von Vorschriften, welche die Arbeitsgruppe geprüft hat, werden keine Änderungsvorschläge erstattet.

2.3 sonstige Benachteiligungen:

Diese Fallgruppe betrifft solche Bestimmungen, die nach ihrem Inhalt zu einer Benachteiligung führen können, wobei auch das Fehlen von Bestimmun​gen als benachteiligend verstanden werden kann. 

Gebäude und bauliche Anlagen sind oder haben oftmals Barrieren für Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderung.

Bei einem Neubau oder einer wesentlichen Änderung von Gebäuden für Ämter und Dienststellen (und von anderen Gebäuden) ist die barrierefreie Gestaltung durch die Bautechnikverordnung vorgeschrieben. Das Baugesetz soll dahin geän​dert werden, dass durch Verordnung die barrierefreie Gestaltung auch bereits rechtmäßig bestehender Gebäude verlangt werden kann, wenn der dafür erfor​derliche Aufwand und der dadurch erreichbare Nutzen verhältnismäßig sind.
 

Wenn ein Amt in einem Amtsgebäude untergebracht ist, das für die Kunden nicht barrierefrei zugänglich ist, sollen entgegenkommende organisatorische Lösungen für Menschen mit Behinderung geschaffen werden: Diesen Menschen soll ermöglicht werden, ihre amtlichen Erledigungen zu Hause vorzunehmen.

Die Eintragungsräume, die von den Gemeinden zur Durchführung von Volksbe​gehren nach dem Landes-Volksabstimmungsgesetz zur Verfügung zu stellen sind, sollen auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein.

Die Bestimmungen der Bautechnikverordnung und der Aufzugsverordnung enthalten im Wesentlichen bereits ausreichende Regelungen hinsichtlich stufen​losem Zugang, Mindestgröße, Türbreite und der Bedienungselemente. Die Be​stimmung über die erforderliche Bodenfläche eines Aufzuges sollte dahin ergänzt werden, dass bei einer Eckladelösung ein Ausmaß von 1,40 m x 1,40 m erfor​derlich wäre.
 Wünschenswert wäre auch, wenn Gebäude, die neben dem Dach​geschoss mehr als drei Geschosse mit Aufenthaltsräumen aufweisen, bereits einen Personenaufzug haben müssten.

Aus der ÖNORM B 1600, Barrierefreies Bauen, sollten die Bestimmungen über die Anzahl von Stellplätzen für Menschen mit Behinderung
 und über die Kenn​zeichnung von Stiegen und Glastüren
 in das Landesrecht übernommen werden. 

Die Schriftlichkeit bei Wahlen stellt für Menschen mit Behinderung eine Be​nachteiligung dar. Die entsprechenden Bestimmungen im Landesrecht sehen vor, dass sich Menschen mit Behinderung bei der Wahl helfen lassen können. Eine selbständige Ausübung des Wahlrechtes könnte durch die Verwendung von Wahlschablonen erfolgen. Diese Möglichkeit soll allerdings nur eröffnet werden, sofern der Umfang der Stimmzettel dies zulässt.

Über Anliegen von Schülern mit Behinderung entscheiden nach dem Schulrats​gesetz und nach dem Landwirtschaftlichen Schulgesetz Kollegien, denen keine Vertreter von Menschen mit Behinderungen angehören. Um deren Anliegen bestmöglichst zu vertreten, sollte jeweils ein Vertreter der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung den Kollegien ange​hören.

In Vorarlberg gibt es keine Sonderkindergärten und Sonderkindergartengruppen mehr. Der Weg der Integration soll auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Die Bestimmungen über Sonderkindergärten und Sonderkindergartengruppen sollen entfallen.

Nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen sind Neu-, Zu- und Umbauten sowie Erneuerung von Wohnraum von der Grundsteuer befreit. Dies sollte auch für alle Maßnahmen zutreffen, die zur Erreichung von Barrierefreiheit durchge​führt werden.

Nach der Straßenverkehrsordnung ist für Menschen mit dauernd starker Gehbe​hinderung ein Ausweis auszustellen, der bestimmte Ausnahmen im Straßenver​kehr zulässt. In Ergänzung zu § 29b StVO sollen auch Lenker von Fahrzeugen in der Zeit, in der sie einen Inhaber eines solchen Ausweises befördern, von der Entrichtung einer Parkabgabe befreit sein.

In Vorarlberg wohnende Menschen mit Behinderung, die weder die öster​reichische noch eine gleichgestellte Staatsbürgerschaft besitzen, sollten im Be​hindertengesetz gleichgestellt werden. Es soll eine Anknüpfung an den Haupt​wohnsitz erfolgen.

Zu einer Reihe von Vorschriften, welche die Arbeitsgruppe geprüft hat, werden im gegenständlichen Zusammenhang keine Änderungsvorschläge erstattet.

4. Die Arbeitsgruppe hat auch allgemeine Bemerkungen zu möglichen Benach​teili​gungen für Menschen mit Behinderung (ohne unmittelbaren Bezug zum Landesrecht) formuliert (Anhang II).

5. Anregungen der Arbeitsgruppe an den Bundesgesetzgeber werden im Anhang III angeführt.

Es folgen nun die Anhänge:

I.
Änderungsvorschläge zu den einzelnen Rechtsvorschriften


II.
Allgemeine Bemerkungen der Arbeitsgruppe (ohne unmittelbaren Bezug zum Landesrecht)

III.
Anregungen an den Bundesgesetzgeber

(April 2001)
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Anhang I: Änderungsvorschläge zu den einzelnen Rechtsvorschriften

Pensionskassenvorsorgegesetz (0204)
§ 6 Abs. 2:

In der Erklärung hat der Anwartschaftsberechtigte unwiderruflich festzulegen, ob er das fi​nanzmathematische oder versicherungsmathematische Altersvorsorgemodell jeweils mit oder ohne zusätzlichen Risikoschutz wählt. Wählt der Anwartschaftsberechtigte das Alters​vorsorgemodell mit zusätzlichem Risikoschutz, hat er festzulegen, ob der zusätzliche Risiko​schutz nur mit dem Pensionskassenbeitrag des Rechtsträgers (§ 2 Abs. 1) oder auch mit seinen eigenen Beiträgen (§ 3 Abs. 1) finanziert werden soll. Sofern dies im je​weils gültigen Ge​schäftsplan der Pensionskasse vorgesehen ist, kann im Pensionskassenvertrag die Wahl des zusätzlichen Risiko​schutzes oder die Einschränkung des Anspruches auf Berufsunfähig​keitspension bei im Zeitpunkt der Einbe​ziehung vorhandenen Krankheiten oder Gebrechen Behinderungen vom Ergebnis einer entsprechenden Gesund​heitsüberprüfung abhängig gemacht werden. 

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

Kundmachungsgesetz (0301)
§ 3:

(1) Die Landesregierung kann Teile von Rechtsvorschriften (Pläne, Karten u.dgl.) im Hinblick auf ihren Umfang oder ihre technische Gestaltung durch Auflage zur allgemeinen Einsicht kundmachen. Die so kundgemachten Rechtsvorschriften sind für die Dauer ihrer Geltung im Amt der Landesregierung, in den Bezirkshaupt​mannschaften und in den betreffenden Gemeinden während der Amtsstunden aufzulegen. Die Landesregierung hat in einer Fußnote zu jenem Teil der Rechtsvorschrift, der im Landes​gesetzblatt kundgemacht wird, auf die Auflage zur allgemeinen Einsicht hinzuweisen.

(2) Die Regelung des Abs. 1 gilt nicht für Gesetzesbeschlüsse des Land​tages, für jene Staatsverträge des Landes und staatsrechtlichen Vereinbarungen, die der Genehmigung des Landtages bedürfen, sowie für die Aufhebung von Rechtsvorschriften von Organen des Landes und der Gemeinden durch Erkenntnis des Verfassungs​gerichts​hofes.

(3) Jedermann hat das Recht, beim Amt der Landesregierung gegen Ersatz der Herstellungskosten eine Verviel​fältigung der durch Auflage zur allgemeinen Einsicht kundgemachten Teile der Rechtsvorschrift zu verlangen, sofern die Vervielfältigung mit einem vertretbaren technischen Aufwand möglich ist.

(4) Die nach Abs. 1 kundgemachten Rechtsvorschriften sind Menschen mit schwerer Sehbehinderung vorzulesen oder zu erläutern.

Anmerkung
Verfahrensvorschriften: Zugänglichkeit, Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegenge​wirkt werden.

§ 8:
Auflage des Landesgesetzblattes zur allgemeinen Einsicht
Zugang zum Landesgesetzblatt
(1) Das Landesgesetzblatt ist beim Amt der Landesregierung, bei den Bezirkshauptmannschaften und bei den Gemeindeämtern während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.

(2) Das Landesgesetzblatt ist auf der Homepage der Vorarlberger Landesregierung für die Allgemeinheit abruf​bar zu halten.

(3) Auf die Kundmachung von Gesetzen im Landesgesetzblatt ist in den Tageszeitungen, deren Verlagsort in Vorarlberg liegt, und im Rundfunk, der von einem in Vorarlberg gelegenen Studio aus verbreitet wird, hinzu​weisen.

(4) Verstöße gegen die Abs. 1 bis 3 berühren nicht die Rechtmäßigkeit der Kundmachung.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden; leichtere Zugänglichkeit über Internet und Rundfunk.

§ 9:

(1) Im Amtsblatt für das Land Vorarlberg (Amtsblatt, ABl.) sind jene im § 1 genannten Rechtsvorschriften kundzumachen, die nicht im Landesgesetzblatt kundgemacht werden.

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Rechtsvorschriften, deren Kundmachung in der nächsten Nummer des Amtsblattes nicht abgewartet werden kann. Diese Rechtsvorschriften sind auf andere zweckmäßige Weise kundzumachen. Im Amtsblatt ist auf solche Kundmachungen hinzuweisen, wobei schlagwortartig der Inhalt sowie der Tag und der Ort der Kundmachung anzuführen sind.

(3) Welche weiteren Kundmachungen im Amtsblatt zu erfolgen haben, bestimmt die Landesregierung.

(4) Das Titelblatt einer jeden Nummer des Amtsblattes hat im Kopfteil die Bezeichnung "Amtsblatt für das Land Vorarlberg", den Jahrgang, den Tag der Herausgabe und die jeweilige Nummer zu enthalten. Außerdem sind im Kopfteil die Kundmachungen nach ihrer Art anzuführen.

(5) Im Amtsblatt ist auf die im Bundesgesetzblatt und im Landesgesetzblatt erfolgten Kundmachungen hinzuweisen. Dieser Hinweis hat die Stückzahl, die Nummer des Gesetzblattes, den Tag der Herausgabe sowie die Bezeichnung der einzelnen Kundmachungen nach ihrer Art und schlagwortartig nach ihrem Inhalt zu enthalten.

(6) Der § 3, der § 4 Abs. 2 und 4 sowie die §§ 5 bis 8 gelten sinngemäß.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Auf Grund des Verweises im Abs. 6 gelten die Vorschläge zu den §§ 3 und 8 sinngemäß für das Amtsblatt.

Gemeindegesetz (0500)
§ 32:

(1) Verordnungen der Gemeindeorgane bedürfen zu ihrer Rechts​wirksam​keit der öffentlichen Kundmachung. Die Kundmachung hat, soweit nichts anderes bestimmt ist, durch Anschlag an der Amtstafel zu erfol​gen. Der Bürgermeister hat den Anschlag an der Amtstafel ohne unnöti​gen Aufschub vorzunehmen. Die Kundmachungs​frist beträgt zwei Wochen. Soweit nichts anderes bestimmt ist, treten solche Verordnungen mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Tages in Kraft.

(2) Verordnungen, deren Umfang oder Art den Anschlag an der Amtstafel nicht zulässt, sind im Gemeindeamt während der Amtsstunden innerhalb der Kundmachungsfrist zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auf​legung ist nach Abs. 1 kundzumachen. Solche Verordnungen sind Menschen mit schwerer Sehbehinderung vorzulesen oder zu erläutern.

(3) Verordnungen der Gemeinde sind, wenn für eine Gemeinde ein Amts​blatt (Gemeindeblatt) besteht, auch in diesem kundzumachen. Hiebei gilt der Abs. 2 sinngemäß. Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, sind ihre Verordnungen auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten. Der Abs. 2 gilt sinngemäß.
(4) Durch eine Unterlassung der Kundmachung im Amtsblatt (Ge​meinde​blatt) und der Aufnahme einer Verordnung in die Homepage einer Gemeinde wird das Inkrafttreten der Verordnung nicht berührt.

(5) Jede Gemeinde hat eine Verordnungssammlung anzulegen, die im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen ist.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden; leichtere Zugänglichkeit über Internet.

§ 83 Abs. 2:

Die Vorstellung ist schriftlich oder telegrafisch beim Gemeindeamt oder bei der Aufsichtsbehörde einzubringen. Schriftliche Vorstellungen können nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten auch telegrafisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Wege automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder anderen technisch möglichen Weise eingebracht werden. Sie Die Vorstellung hat den Bescheid zu be​zeichnen, gegen den sie sich richtet, und einen begründeten Antrag zu enthalten. Wird die Vorstellung beim Gemeindeamt eingebracht, so ist sie ohne unnötigen Aufschub, spätestens jedoch einen Monat nach ihrem Ein​langen, unter Anschluss der Verwaltungsakten der Aufsichtsbehörde mit einer Gegenäußerung vorzulegen.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Angleichung der Einbringungsmöglichkeiten von Vorstellungen an § 13 Abs. 1 AVG.

Landtagswahlgesetz (0600)
§ 23 Abs. 1:

Der Bürgermeister hat ein Wählerverzeichnis nach dem im Anhang dargestellten Muster anzulegen, in welches alle am Stichtag (§ 22 Abs. 1) in der Wählerkartei eingetragenen Wahlberechtigten aufzunehmen sind. Das Wählerverzeichnis ist in gleicher Weise zu gliedern wie die Wählerkartei. Am 21. Tag nach dem Stichtag ist das Wählerverzeichnis in einem allgemein zugänglichen Amtsraum zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Einsichts​frist hat zehn Tage zu betragen, wobei auch an Sonn- und Feiertagen Gele​genheit zur Einsicht geboten sein muss. [Während dieser Frist können Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.]
Anmerkung:
Allgemein zugängliche Amtsräume müssen auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein; Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.
§ 42:

Stimmabgabe durch Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung

Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimmabgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Von diesem Fall abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person betreten werden. Die Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Rubrik "Anmerkung" des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

§ 68 lit. a:

Als Entschuldigungsgrund, der die Nichtbeteiligung an der Wahl recht​fertigt, ist insbesondere anzusehen:

a) wenn ein Wähler durch Krankheit oder Gebrechlichkeit Körperbehinderung am Erscheinen im Wahllokal verhindert ist;

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

Gemeindewahlgesetz (0601)
§ 12 Abs. 1:

Der Bürgermeister hat ein Wählerverzeichnis nach dem im Anhang folgenden Muster anzulegen, in welches alle am Stichtag (§ 10 Abs. 1) in der Wählerkartei eingetragenen Bürger der Ge​meinde und ausländischen Unions​bürger einzutragen sind. Das Wählerver​zeichnis ist in gleicher Weise zu gliedern wie die Wählerkartei. Am 21. Ta​g nach dem Stichtag ist das Wählerverzeichnis in einem allgemein zugäng​lichen Amtsraum zur öffent​lichen Einsicht aufzulegen. Die Einsichtsfrist hat zehn Tage zu betragen, wo​bei auch an Sonn- und Feiertagen Gelegenheit zur Einsicht geboten sein muss. [Während dieser Frist können Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.]
Anmerkung:
Allgemein zugängliche Amtsräume müssen auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein; Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.

§ 34:

Stimmabgabe durch Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung

Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimmabgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Von diesem Fall abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person betreten werden. Die Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Rubrik „Anmerkung“ des Abstimmungsverzeichnisses zu vermerken.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

§ 67 lit. a:

Als Entschuldigungsgrund, der die Nichtbeteiligung an der Wahl recht​fertigt, ist insbesondere anzusehen:

a) wenn ein Wähler durch Krankheit oder Gebrechlichkeit Körperbehinderung am Erscheinen im Wahllokal verhindert ist;

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
Landes-Volksabstimmungsgesetz (0602)
§ 14 Abs. 1: 

(1) Die Gemeinde hat die zur Durchführung des Eintragungsverfah​rens erforderlichen allgemein zugängliche Räume samt der notwendigen Einrichtung zur Verfü​gung zu stellen.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Allgemein zugängliche Räume müssen auch für Menschen mit Behin​derung frei zugänglich sein.
§ 28 Abs. 2:

Die Gemeindewahlbehörde hat zu entscheiden, ob ein Volksbe​gehren nach den Bestimmungen des Gemeinde​gesetzes vorliegt. Die Gemeindewahlbe​hörde hat die Entscheidung durch Anschlag an der Amts​tafel der Gemeinde und, wenn für die Gemeinde ein Amtsblatt (Gemeinde​blatt) besteht, auch in diesem kundzuma​chen. Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, ist die Entscheidung zusätzlich auch auf der Homepage der Gemeinde für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Leichtere Zugänglichkeit über Internet.

§ 32 Abs. 3:

Die Landesregierung hat den Text des Gesetzesbeschlusses beim Amt der Landesregierung und bei den Bezirkshauptmannschaften aufzu​legen und den An​tragsberechtigten innerhalb der Antragsfrist zumindest während der für den Par​teienverkehr bestimmten Amtsstunden Gelegenheit zur Einsicht und Ab​schriftnahme zu geben. Die Landesregierung hat den Text des Gesetzesbeschlusses auf ihrer Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Leichtere Zugänglichkeit über Internet.
§ 47 Abs. 1:

(1) Die Stimmabgabe hat derart zu erfolgen, daß der Abstimmende den neben den Worten "ja" oder "nein" befindlichen Kreis ankreuzt oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, ob er die gestellte Frage mit "ja" oder "nein" beantworten will. Die Wahlbehörde hat Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Verlangen eine Stimmzettel-Schablone zu übergeben.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Selbständige Ausübung des Stimmrechts soll ermöglicht werden.
§ 48:

(1) Jeder Stimmberechtigte hat die Pflicht, an dem für die Volksab​stimmung festgesetzten Tag innerhalb der für die Stimmabgabe vorgeschrie​benen Zeit vor der zuständigen Wahlbehörde zu erscheinen und ein Stimm​kuvert abzugeben, wenn nicht ein gerechtfertigter Entschuldigungsgrund vorliegt.

(2) Als Entschuldigungsgrund, der die Nichtbeteiligung an der Volksab​stim​mung rechtfertigt, ist insbesondere anzusehen:

a)
wenn ein Stimmberechtigter durch Krankheit oder Gebrechlichkeit Körperbehinderung am Er​scheinen im Abstimmungslokal verhindert ist;

b)
wenn ein Stimmberechtigter durch Pflichten seines Amtes oder sonst unauf​schiebbare Berufspflichten zurückgehalten wird;

c)
wenn ein Stimmberechtigter auf Reisen außerhalb des Landes vom Abstimmungsort abwesend ist;

d)
wenn ein Stimmberechtiger durch Krankheit von Familienmitgliedern oder durch sonstige unaufschiebbare Familienangelegenheiten zurück​gehalten wird;

e)
wenn ein Stimmberechtiger durch sonstige zwingende Umstände abge​halten wird.

(3) Die für die Landtagswahlen geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Vorkehrungen zur Feststellung der Erfüllung der Wahlpflicht sind sinngemäß an​zuwenden.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

§ 50 Abs. 3:

Die Stimmberechtigten, die ihr Stimmrecht brieflich auszuüben beabsichtigen, haben den amtlichen Stimmzettel unbeo​bachtet auszu​füllen und in das Stimmkuvert zu legen. Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung dürfen sich dabei einer Person ihres Vertrauens be​dienen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Der Stimmberech​tigte oder im Falle des zweiten Satzes die Person seines Vertrauens hat die auf der Stimmkarte vorgedruckte Erklärung nach § 49 Abs. 2 zweiter Satz eigen​händig zu unterschrei​ben. Er hat die Stimmkarte und das Stimmkuvert in das Briefwahlkuvert zu legen und auf dem Briefwahlkuvert den Stimm​berech​tigten als Absen​der anzugeben. Das verschlossene Briefwahlkuvert ist so rechtzeitig an die Gemeindewahl​behörde zu übermitteln, dass es spätestens bis 12 Uhr des Abstimmungstages bei der Gemeindewahlbehörde einlangt. Brief​wahlkuverts, die zu einem späteren Zeitpunkt einlangen, gelten als nicht übermittelt und sind von der Gemeindewahlbehörde verschlossen zu den Abstimmungsakten zu nehmen.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

§ 69 Abs. 2:

Die Gemeindewahlbehörde hat das endgültige Ergebnis der Volksab​stim​mung durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde und, wenn für die Ge​meinde ein Amtsblatt (Gemeindeblatt) besteht, auch in diesem kundzu​machen. Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, hat sie dieses Ergebnis auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Leichtere Zugänglichkeit über Internet.

§ 80:

(1) Für die Anlegung der Wählerverzeichnisse und das Ab​stim​mungs​verfahren gelten die §§ 43 bis 47, 49, 50 und 53 sinnge​mäß. 

(2) Wenn die Frage bzw. die Haupt- oder die Zusatzfrage nicht mit "ja" oder "nein" zu beantworten ist, gelten die im Abs. 1 genannten Bestimmungen sinnge​mäß mit der Maßgabe, dass 

a)
in allen Gemeinden der Bürgermeister den Stimmberechtigten einen amt​lichen Abstimmungsaus​weis sowie einen amtlichen Stimmzettel zu über​mitteln hat, 

b)
der amtliche Stimmzettel die verschiedenen Entscheidungsmöglich​keiten der nicht mit "ja" oder "nein" zu beantwortenden Frage bzw. Haupt- oder Zusatz​frage auf der linken Seite untereinander und auf der rechten Seite jeweils da​neben einen Kreis zu enthalten hat,

c)
das Ausfüllen des Stimmzettels derart zu erfolgen hat, dass der Abstim​mende einen neben den ver​schiedenen Entscheidungsmöglichkei​ten der nicht mit "ja" oder "nein" zu beantwortenden Frage bzw. Haupt- oder Zusatz​frage befindli​chen Kreis ankreuzt oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, für wel​che Entschei​dungsmöglich​keit er seine Stimme abgibt,

d)
der Stimmberechtigte den Stimmzettel bereits vor seinem Erscheinen vor der Wahlbehörde ausfüllen kann und in diesem Fall nur den Stimmzettel in das vom Wahlleiter übergebene Stimmkuvert zu legen hat,

e)
dem Stimmberechtigten vom Wahlleiter ein weiterer Stimmzettel auszu​folgen ist, wenn der Stimmbe​rechtigte den übermittelten Stimmzettel nicht bei sich hat.

(3)Wenn der Stimmberechtigte den Stimmzettel bereits vor seinem Erscheinen vor der Wahlbehörde ausfüllt, hat er dies unbeobachtet zu tun.

(4) Die Wahlbehörde hat Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Verlangen eine Stimmzettel-Schablone zu übergeben.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Selbständige Ausübung des Stimmrechts soll ermöglicht werden.
§ 88:

(1) Für die Anlegung der Wählerverzeichnisse und das Abstim​mungs​verfahren gelten die §§ 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 68, 81 und 82 sinngemäß mit der Maß​gabe, dass 

a)
im Falle einer Volksbefra​gung gemäß § 23 Abs. 3 des Gemeindege​setzes der betroffene Gebietsteil zu einem oder mehreren gesonder​ten Abstimmungs​sprengeln zusammenzufassen ist, 

b)
Anspruch auf Ausstellung einer Stimmkarte nur Stimmberechtigte haben, die glaubhaft machen, dass sie aus einem gerechtfertigten Entschuldi​gungsgrund nach § 48 Abs. 2 verhindert sind, ihr Stimmrecht per​sönlich auszuüben, 

c)
die Stimmkarte den Stimmberechtigten zur Ausübung seines Stimmrech​tes auf dem Briefwege oder persönlich vor der nach seiner Eintra​gung im Wählerver​zeichnis zuständigen Wahlbehörde berechtigt.

(2) Wenn die Frage bzw. die Haupt- oder die Zusatzfrage nicht mit "ja" oder "nein" zu beantworten ist, gelten die im Abs. 1 genannten Bestimmungen sinnge​mäß mit der weiteren Maßgabe, dass 

a)
in allen Gemeinden der Bürger​meister einen amtlichen Abstimmungs​aus​weis sowie einen amtlichen Stimmzettel zu übermitteln hat, 

b)
der amtliche Stimmzettel die verschiedenen Entscheidungsmöglich​keiten der nicht mit "ja" oder "nein" zu beantwortenden Frage bzw. Haupt- oder Zusatz​frage auf der linken Seite unter​einander und auf der rechten Seite jeweils da​neben einen Kreis zu enthalten hat,

c)
das Ausfüllen des Stimmzettels derart zu erfolgen hat, dass der Abstim​mende einen neben den ver​schiedenen Entscheidungsmöglichkei​ten der nicht mit "ja" oder "nein" zu beantwortenden Frage bzw. Haupt- oder Zusatz​frage befindli​chen Kreis ankreuzt oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, für wel​che Entschei​dungsmöglich​keit er seine Stimme abgibt,

d)
der Stimmberechtigte den Stimmzettel bereits vor seinem Erscheinen vor der Wahlbehörde ausfüllen kann und in diesem Fall nur den Stimmzettel in das vom Wahlleiter übergebene Stimmkuvert zu legen hat,

e)
dem Stimmberechtigten vom Wahlleiter ein weiterer Stimmzettel auszu​folgen ist, wenn der Stimmbe​rechtigte den übermittelten Stimmzettel nicht bei sich hat.

(3) Wenn der Stimmberechtigte den Stimmzettel bereits vor seinem Erscheinen vor der Wahlbehörde ausfüllt, hat er dies unbeobachtet zu tun.

(4) Die Wahlbehörde hat Menschen mit schwerer Sehbehinderung auf Verlangen eine Stimmzettel-Schablone zu übergeben.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Selbständige Ausübung des Stimmrechts soll ermöglicht werden.
§ 89 Abs. 4:

Die Gemeindewahlbehörde hat das endgültige Ergebnis der Volks​abstim​mung durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde und, wenn für die Ge​meinde ein Amtsblatt (Gemeindeblatt) besteht, auch in diesem kundzu​machen. Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, hat sie dieses Ergebnis auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Leichtere Zugänglichkeit über Internet.
Landesbedienstetengesetz 1988 (1000)
§ 10 Abs. 2:

(2) Voraussetzung für die Ernennung auf Dienstposten der Verwen​dungsgruppen A bis D ist ferner die erfolgreiche Ablegung einer Dienst​prüfung. Durch die Dienstprüfung sind die erforderlichen Kenntnisse für die Verwendung in dem vorgesehenen Dienstzweig nachzuweisen. Die Dienst​prüfung hat aus einem schriftlichen und aus einem mündlichen Teil zu bestehen und hat sich auf jene Prüfungsgegenstände zu erstrecken, die sich nach den Erfordernissen der einzelnen Dienstzweige ergeben. Personen, die auf Grund ihrer Behinderung bei der Ablegung der Dienstprüfung beeinträchtigt sind, ist auf Antrag Unterstützung durch technische Einrichtungen oder durch einen Gehörlosendolmetscher zu gewähren. Dies ist bei der Dauer der Dienstprüfung zu berück​sichtigen. Wenn die Besetzung eines Dienstpostens dringend erforderlich ist oder wenn der Landesbe​dienstete aus Gründen, die nicht von ihm zu vertreten sind, die Dienstprüfung vor Vollen​dung seines 40. Lebensjahres nicht ablegen kann, ist die Ernennung auf diesen Dienstposten unter der Auflage zulässig, eine vorgeschriebene Dienstprüfung binnen einer angemessenen Frist, die zwei Jahre nicht über​steigen darf, nachzuholen. Eine einmalige Verlängerung dieser Frist bis zu zwei Jahren ist möglich. Wird die vorgeschriebene Dienstprüfung nicht innerhalb der gesetzten Frist mit Erfolg nachgeholt, so ist die Ernennung mit Ablauf der Frist rechtsun​wirksam. Die näheren Bestimmungen über die Zulassung zur Dienstprüfung, über Prüfungsgegenstände, Bildung und Zusam​mensetzung der Prüfungskommission, Durchführung der Dienstprüfung, Bewer​tung des Prüfungs​ergebnisses, Wiederholung von Dienstprüfungen und über die allfällige Anerkennung anderer Prüfungen hat die Landesregierung durch Verordnung zu erlas​sen.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit soll entgegen​gewirkt werden. Ein Großteil der Menschen mit schwerer Hörschädigung ist der Gebärden​sprache nicht mächtig, sondern ist auf Lippenlesen oder Hören mittels technischer Hilfsmittel angewiesen. „Gehörlosendolmetscher“ ist ein Überbegriff für Personen, die diese Menschen bei Kommunikationsproblemen unterstützen.

§ 24 Abs. 1 lit. b:

Der Landesbeamte ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn 

b)
er infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens einer Krankheit, eines Unfalls oder einer Behinderung ein Jahr vom Dienst abwesend und dienstunfähig ist, oder wenn

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
§ 76 Abs. 8 und 9 lit. c:

(8) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Verset​zung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monates liegt, in dem der Landesbe​amte sein 60. Lebensjahr vollendet haben wird, ist die Ruhebe​zugbemessungs​grundlage um 0,1667 v.H zu kürzen. Die Kürzung hat für höchstens 108 Monate und nur so weit zu erfolgen, dass der Ruhebezug 50 v.H. der Ruhebezugbemes​sungsgrundlage nicht unterschreitet. Das sich aus dieser Kürzung ergebende Pro​zentausmaß der Ruhebezugbemessungsgrundlage ist auf zwei Kommastellen zu runden. Die Abs. 6 und 7 gelten sinngemäß.

(9) Eine Kürzung nach Abs. 8 findet nicht statt

c)
in berücksichtigungswürdigen Fällen, wie bei außerordentlich schweren Erkrankungen oder Gebrechen Behinderungen.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
§ 112 Abs. 2:

Die mündliche Verhandlung ist vom Vorsitzenden der Dienststraf​kammer zu leiten. Wenn der Beschuldigte auf Grund einer schweren Hörschädigung der Verhandlung nicht ausreichend folgen kann, ist auf Antrag ein Gehörlosendolmetscher beizuziehen. Sie Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Auf Verlangen des Beschuldig​ten muss jedoch bis zu drei Landesbediensteten die Anwesenheit bei der Ver​handlung gestattet werden. Öffentliche Mitteilungen über den Inhalt der Verhandlung sind verboten. Die Dienststrafkammer hat jedoch auszuspre​chen, dass die Verlautbarung des rechtskräftigen Dienststraferkenntnisses zuläs​sig ist, wenn entweder der Beschuldigte dies beantragt und der Verlautba​rung kein öffentliches Interesse entgegensteht, oder auf Antrag des Anklägers, wenn die Verlautbarung im öffentlichen Interesse gelegen ist.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Mündlichkeit soll entgegengewirkt werden. Ein Großteil der Menschen mit schwerer Hörschädigung ist der Gebärdensprache nicht mächtig, sondern ist auf Lippenlesen oder Hören mittels technischer Hilfsmittel angewiesen. „Gehör​losen​dolmetscher“ ist ein Überbegriff für Personen, die diese Menschen bei Kommunikations​pro​blemen unterstützen.

Landes-Personalvertretungswahlordnung (1001/1)
§ 11:

Stimmabgabe durch Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung

Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimm​abgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Von diesem Fall abgesehen, darf die Wahlzelle nur von einer Person betreten werden. Die Stimm​abgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist im Abstimmungsver​zeichnis festzuhalten.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

Landesbedienstetengesetz 2000 (1003)
§ 8 Abs. 4:

Die Aufnahme von Behinderten Menschen mit Behinderung ist unter Bedachtnahme auf die dienstlichen Interessen zu fördern.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierung weniger geeignet.
§ 74 Abs. 4:

Wenn ein Kind seit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Kinderzulage gemäß den Abs. 2 und 3 wegfällt, infolge einer Krankheit oder Gebrechens einer Behinderung erwerbsunfä​hig ist und weder das Kind noch sein Ehegatte über eigene, die Mindesteinkom​mensgrenze gemäß Abs. 6 übersteigende Einkünfte verfügen, gebührt die Kinder​zulage ohne zeitliche Beschränkung für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit des Kin​des.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

§ 100 Abs. 9, 10 und 12:

(9) Für jeden Monat, der zwischen dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Verset​zung in den Ruhestand und dem Ablauf des Monates liegt, in dem der Landesbe​amte sein 60. Lebensjahr vollendet haben wird, ist der Ruhebezug um 0,1667 v.H. zu kürzen. Das sich aus dieser Kürzung ergebende Prozentausmaß des Ruhebezugs ist auf zwei Kommastellen zu runden.

(10) Eine Kürzung nach Abs. 9 findet nicht statt

a)
im Falle des im Dienststand eingetretenen Todes des Landesbeamten,

b)
wenn die Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit auf einen Dienstunfall oder auf eine Berufskrankheit zurückzuführen ist und dem Landes​beamten aus diesem Grund eine Versehrtenrente aus der Unfallversicherung der öffentlich Bediensteten gebührt.

(12) In berücksichtigungswürdigen Fällen, wie bei außerordentlich schweren Erkrankungen oder Gebrechen Behinderungen sind die Abs. 9 und 10 nicht anzuwenden.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

Gemeindebedienstetengesetz (1100)
§ 9 Abs. 2:

Voraussetzung für die Ernennung auf Dienstposten der Verwendungs​gruppen A bis D ist ferner die erfolgreiche Ablegung einer Dienstprüfung. Durch die Dienstprüfung sind die erforderlichen Kenntnisse für die Verwen​dung in dem vorgesehenen Dienstzweig nachzuweisen. Die Dienstprüfung hat aus einem schriftlichen und aus einem mündlichen Teil zu bestehen und hat sich auf jene Prüfungsgegenstände zu erstrecken, die sich nach den Erfor​dernissen der einzelnen Dienstzweige ergeben. Personen, die auf Grund ihrer Behinderung bei der Ablegung der Dienstprüfung beeinträchtigt sind, ist auf Antrag Unterstützung durch technische Einrichtungen oder durch einen Gehörlosendolmetscher zu gewähren. Dies ist bei der Dauer der Dienstprüfung zu berücksichtigen. Wenn die Besetzung eines Dienstpostens dringend erforderlich ist oder wenn der Gemeindebedienstete aus Gründen, die nicht von ihm zu vertreten sind, die Dienstprüfung vor Vollendung seines 40. Lebensjahres nicht ablegen kann, ist die Ernennung auf diesen Dienstposten unter der Auflage zulässig, eine vorgeschriebene Dienstprüfung binnen einer angemessenen Frist, die zwei Jahre nicht über​steigen darf, nachzuholen. Eine einmalige Ver​längerung dieser Frist bis zu zwei Jahren ist möglich. Wird die vorgeschriebene Dienstprüfung nicht innerhalb der gesetzten Frist mit Erfolg nachgeholt, so ist die Ernennung mit Ablauf der Frist rechtsunwirksam. Die näheren Bestimmungen über die Zulassung zur Dienstprüfung, über Prüfungsgegenstände, Bildung und Zusam​mensetzung der Prüfungskommission, Durchführung der Dienstprüfung, Bewer​tung des Prüfungsergebnisses, Wiederholung von Dienstprüfungen und über die allfällige Anerkennung anderer Prüfungen hat die Landesre​gierung durch Verordnung zu erlassen.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit bzw. Mündlichkeit soll entgegen​gewirkt werden. Ein Großteil der Menschen mit schwerer Hörschädigung ist der Gebärden​sprache nicht mächtig, sondern ist auf Lippenlesen oder Hören mittels technischer Hilfsmittel angewiesen. „Gehörlosendolmetscher“ ist ein Überbegriff für Personen, die diese Menschen bei Kommunikationsproblemen unterstützen.

§ 23 Abs. 1 lit. b:
Der Gemeindebeamte, der bereits Anspruch auf Ruhegenuss erworben hat, ist in den Ruhestand zu versetzen, wenn er

b)
infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens einer Krankheit, eines Unfalls oder einer Behinderung ein Jahr vom Dienst abwesend gewesen und dienstunfähig ist, oder

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
§ 115 Abs. 2:

Die mündliche Verhandlung ist vom Vorsitzenden der Dienststraf​kammer zu leiten. Wenn der Beschuldigte auf Grund einer schweren Hörschädigung der Verhandlung nicht ausreichend folgen kann, ist auf Antrag ein Gehörlosendolmetscher beizuziehen. Sie Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Auf Verlangen des Be​schuldig​ten muss jedoch bis zu drei Gemeindebediensteten die Anwesenheit bei der Ver​handlung gestattet werden. Öffentliche Mitteilungen über den Inhalt der Verhandlung sind verboten. Die Dienststrafkammer hat jedoch auszuspre​chen, dass die Verlautbarung des rechtskräftigen Dienststraferkenntnisses zuläs​sig ist, wenn entweder der Beschuldigte dies beantragt und der Verlautba​rung kein öffentliches Interesse entgegensteht, oder auf Antrag des Anklägers, wenn die Verlautbarung im öffentlichen Interesse gelegen ist.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Mündlichkeit soll entgegengewirkt werden. Ein Großteil der Menschen mit schwerer Hörschädigung ist der Gebärdensprache nicht mächtig, sondern ist auf Lippenlesen oder Hören mittels technischer Hilfsmittel angewiesen. „Gehör​losendolmetscher“ ist ein Überbegriff für Personen, die diese Menschen bei Kommunikations​problemen unterstützen.
Gemeinde-Personalvertretungswahlordnung (1101/1)
§ 11:
Stimmabgabe durch Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung

Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimmabgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Von diesem Fall abgesehen, darf die Wahlzelle nur von einer Person betreten werden. Die Stimmab​gabe mit Hilfe einer Begleitperson ist im Abstimmungsverzeich​nis festzuhalten.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

Lehrerpersonalvertreter-Wahlordnung (1203/1)
§ 9 Abs. 4:
Die Wählerliste ist spätestens vier Wochen vor dem ersten Wahltag in einem allgemein zugänglichen Raum im Gebäude, in dem der Dienststellenwahlausschuss seinen Sitz hat, durch zehn Arbeitstage zur Einsicht aufzulegen. Innerhalb der Einsichtfrist kann jeder Wahlberechtigte in die Wählerliste Einsicht nehmen, davon Abschriften machen und gegen die Wählerliste wegen der Aufnahme vermutlich Nichtwahlberechtigter oder wegen der Nichtaufnahme vermutlich Wahlberechtigter beim Dienststellenwahlausschuss schriftlich Einwen​dungen erheben. [Während dieser Frist können Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.]
Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Allgemein zugängliche Amtsräume müssen auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein. 


Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.

§ 15 Abs. 2:

Die Wahlberechtigten haben, soweit im § 16 nichts anderes be​stimmt ist, ihr Wahlrecht durch Abgabe des Stimmzettels im Wahllokal persönlich auszuüben. Blinde, schwer Sehbehinderte und Gebrechliche Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung dürfen sich von einer Begleitperson führen und diese für sich abstimmen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Von diesen Fällen abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person betreten werden.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

Rettungsgesetz (2503)
§ 1 Abs. 3 lit. b:

Krankentransport: die Beförderung von Verletzten, Erkrankten, Gebrechlichen und Gebärenden und von Menschen mit entsprechend schwerer Behinderung mittels eines Krankenfahrzeuges in eine Krankenanstalt, Arztordination oder in die Unterkunft.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
Schulratsgesetz (3003)
§ 3: 

(1) Dem Kollegium des Landesschulrates gehören mit beratender Stimme an

a)
der Amtsdirektor des Landesschulrates,

b)
die für eine oder mehrere Schularten zuständigen Landesschulinspek​toren,

c)
der Landesschularzt,

d)
der Vorstand der für die Schulangelegenheiten zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung,
e)
der Vorstand der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung.

(2) Je ein weiteres Mitglied mit beratender Stimme können entsenden

a)
die Diözese Feldkirch,

b)
gemeinsam die evangelischen Pfarrgemeinden Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Vorarlberg,

c)
die Kammer der gewerblichen Wirtschaft,

d)
die Kammer für Arbeiter und Angestellte,

e)
die Landwirtschaftskammer,

f)
der Vorarlberger Gemeindeverband.

(3) Der Landes-Schülerbeirat kann ein Mitglied entsenden, das in den Angelegen​heiten beratende Stimme hat, die den Aufgaben des Landes-Schülerbeirates nach § 3 Z. 1. bis 8. des Bundesgesetzes über die Einrichtung einer überschulischen Schülerver​tretung entsprechen.

(4) Die Vertretung der im Abs. 1 genannten Mitglieder richtet sich nach ihrer Vertretung im Amte. Für die in den Abs. 2 und 3 genannten Mit​glieder können gleichzeitig Ersatzmitglieder namhaft gemacht werden. Diese Mit​glie​der (Ersatzmitglieder) sind dem Landesschulrat bekannt zu geben.

Anmerkung: 
Sonstige Benachteiligung: Menschen mit Behinderung sollten vertreten sein.

§ 6:

(1) Außer dem Vorsitzenden gehören dem Kollegium des Bezirks​schulrates mit beratender Stimme an

a)
der (die) Bezirksschulinspektor(en),

b)
der Bezirksschularzt oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft,

c)
ein Bediensteter der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung im Auf​trag des Vorstandes dieser Abteilung.

(2) Je ein weiteres Mitglied mit beratender Stimme können entsenden

a)
die Diözese Feldkirch,

b)
gemeinsam die evangelischen Pfarrgemeinden Augsburgischen und Helve​tischen Bekenntnisses in Vorarlberg,

c)
die Kammer der gewerblichen Wirtschaft,

d)
die Kammer für Arbeiter und Angestellte,

e)
die Landwirtschaftskammer.

(3) Die Vertretung der im Abs. 1 lit. a und b genannten Mitglieder richtet sich nach ihrer Vertretung im Amte. Für die im Abs. 2 genannten Mitglieder können gleichzeitig Ersatzmitglieder namhaft gemacht werden. Diese Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind dem Bezirksschulrat bekannt zu ​geben.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Menschen mit Behinderung sollten vertreten sein.

Landwirtschaftliches Schulgesetz (3005)
§ 39:

(1) Die Landesregierung hat von Amts wegen oder auf Antrag des für die Erfüllung der Berufsschulpflicht Verantwortlichen körperlich oder geistig behinderte Jugendliche, denen der Schulbesuch nicht zumutbar ist, von der Berufsschulpflicht ganz oder teilweise zu befreien. 

(2 1) Die Landesregierung kann von Amts wegen oder auf Antrag des für die Erfüllung der Berufsschulpflicht Verantwortlichen Berufsschulpflich​tige aus gesundheitlichen, sozialen, wirtschaftlichen oder sonstigen wichti​gen Gründen ganz oder teilweise von der Berufsschulpflicht befreien.

(3 2) Die Befreiung von der Berufsschulpflicht ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Befreiung nicht mehr gegeben sind.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierung weniger geeignet. Jugendliche mit Behinderung können auch unter Abs. 2 subsumiert werden.
§ 86:

(1) Dem Schulbeirat gehören als Mitglieder mit beschließender Stimme an:

a)
das mit den Angelegenheiten des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens betraute Mitglied der Landes​regierung als Vorsitzender,

b)
zwei von der Landesregierung unter Bedachtnahme auf das Kräftever​hältnis der politischen Parteien im Landtag zu bestellende Vertreter,

c)
drei von der Sektion der Landwirte bei der Landwirtschaftskammer für Vorarlberg zu entsendende Vertreter,

d)
ein von der Sektion der land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer bei der Landwirtschaftskammer für Vorarlberg zu entsendender Ver​treter,

e)
zwei vom Zentralausschuss der Personalvertretung für die Landeslehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen in geheimer schriftlicher Wahl zu wählende Vertreter dieser Landeslehrer.

(2) Dem Schulbeirat gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an:

a) der Vorstand jener Abteilung des Amtes der Landesregierung, welche die Angelegenheiten des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens zu be​sorgen hat,

b) der Vorstand der für Behindertenhilfe zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung.

b c)
das Schulaufsichtsorgan,

c d)
je ein Vertreter des Absolventenvereines einer jeden öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausge​statteten Fachschule.

(3) Die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sind berechtigt, in den Schulbeirat je einen Vertreter als Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden.

(4) Für jedes Mitglied nach Abs. 1 ist in gleicher Weise ein Ersatz​mit​glied zu bestimmen, welches das Mitglied im Verhinderungsfalle zu ver​tre​ten hat. Die Vertretung des Vorsitzenden richtet sich nach seiner Ver​tre​tung in den Schulangelegenheiten der Landesregierung. Die Vertretung der Mitglieder nach Abs. 2 lit. a und b be​stimmt sich nach der Vertretung im Amt. 

(5) Die Amtsdauer der Mitglieder (Ersatzmitglieder) nach Abs. 1 lit. b bis e richtet sich nach der Funktionsdauer des Landtages. Vor Ablauf dieser Zeit erlischt die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) durch Ver​zicht, Tod oder Abberufung. Die Landesregierung hat ein Mitglied (Ersatz​mitglied) abzuberufen, wenn die Voraus​setzungen für die Bestellung wegge​fallen sind. 

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Menschen mit Behinderung sollten vertreten sein.
Verordnung der Landesregierung über den Lehrplan der Landwirtschaftlichen Fachschule, Fachrichtung Landwirtschaft und Landschaftspflege (3005/3)
Anlage, II. Abschnitt 

2. Rücksicht auf Alter und Eigenart der Schüler:

In der Unterrichtsarbeit sind die geistigen und körperlichen Anlagen persönlichen Fähigkeiten sowie die altersgemäßen Interessen zu berücksichtigen.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß. Die Umsetzung ist bereits mit der Verordnung LGBl. Nr. 5/2001 erfolgt.

Verordnung der Landesregierung über den Lehrplan der Landwirtschaftlichen Fachschule, Fachrichtung Ländliche Hauswirtschaft (3005/4)
Anlage, II. Abschnitt 

2. Rücksicht auf Alter und Eigenart der Schüler:

In der Unterrichtsarbeit sind die geistigen und körperlichen Anlagen persönlichen Fähigkeiten sowie die altersgemäßen Interessen zu berücksichtigen.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß. Die bestehende Formulierung ist in einem strengen Sinn nicht benachteiligend, die vorgeschlagene Formulierung wäre vorzuziehen.
Verordnung der Landesregierung über den Lehrplan der Landwirtschaftlichen Fachschule für Berufs​tätige, Fachrichtung Landwirtschaft und Ländliche Hauswirtschaft (3005/5)
Anlage, II. Abschnitt 

2. Rücksicht auf Alter und Eigenart der Schüler:

In der Unterrichtsarbeit sind die geistigen und körperlichen Anlagen persönlichen Fähigkeiten sowie die besonderen Interessen zu berücksichtigen.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß. Die Umsetzung ist bereits mit der Verordnung LGBl. Nr. 6/2001 erfolgt.

Kindergartengesetz (3100)
§ 1 Abs. 3

Sonderkindergärten sind Kindergärten, die für körperlich oder geistig behinderte Kinder bestimmt sind. Werden in Kindergärten eigene Gruppen für geistig oder körperlich behinderte Kinder (Sondergruppen) geführt, so sind auf diese Sondergruppen die Bestimmungen über Sonderkindergärten anzuwenden. 

Anmerkung: 
Sonstige Benachteiligungen: Da keine Sonderkindergärten und Sonderkindergartengruppen existieren und auch unter dem Gesichtspunkt der Integration nicht erwünscht sind, sollen die diesbezüglichen Regelungen entfallen. Umgekehrt soll die Integration von Kindern mit und ohne Behinderungen in Kindergartengruppen zur Regel werden, d.h. nicht mehr einer Bewilligung als Kindergartenversuch bedürfen. In Integrationsgruppen sollen grundsätzlich Sonderkinder​gärtnerInnen verwendet werden.

§ 3:

(1) Unter Errichtung eines Kindergartens ist der Rechtsakt über die Gründung des Kindergartens und die Fest​setzung seiner örtlichen Lage zu verstehen.

(2) Die Errichtung eines Kindergartens durch eine Gebietskörperschaft bedarf der Bewilligung der Bezirkshaupt​mannschaft. Die Errichtungsbewilligung ist zu erteilen, wenn

a) die beabsichtigte Lage des Kindergartens im Hinblick auf die Siedlungs- und Verkehrsverhältnisse geeignet ist, 

b)
ein Bedarf besteht und

c)
durch den Betrieb des neuen Kindergartens nicht an einem benachbarten Kindergarten, der keine über § 12 Abs. 5 und 7 hinausgehenden Aufnahmebeschränkungen aufweist, ein Abgang eintritt, der eine geordnete Führung dieses Kindergartens unmöglich macht. 

(3) Für Sonderkindergärten ist ein Bedarf im Sinne des Abs. 2 lit. b nur dann als gegeben anzunehmen, wenn die Betreuung der aufzunehmenden Kinder (Abs. 4) infolge der Art oder des Grades ihrer Behinderung nicht zweck​mäßiger in einer der bestehenden Rehabilitationseinrichtungen erfolgt.

(4) Wenn die Erteilung einer Errichtungsbewilligung für einen Sonderkindergarten beantragt wird, so hat der Rechtsträger anzugeben, welche Gruppen von geistig und körperlich behinderten Kindern aufgenommen werden sollen. In der Errichtungsbewilligung ist auszusprechen, welche Gruppen von geistig und körperlich behinderten Kindern in den Sonderkindergarten aufgenommen werden dürfen.

(5) Die Errichtung eines Sonderkindergartens durch andere Rechtsträger als Gebietskörperschaften ist der Bezirkshauptmannschaft anzuzeigen. Dabei ist anzugeben, welche Gruppen von geistig oder körperlich behin​derten Kindern in den Sonderkindergarten aufgenommen werden sollen. 

Anmerkung:
Siehe Anmerkung zu § 1 Abs. 3.

§ 4 Abs. 3:

Die Landesregierung kann bei Bedarf nach Anhören einer von der Mehrzahl der Vorarlberger Gemeinden gebildeten Vereinigung durch Verordnung regeln, welche Erfordernisse im Einzelnen vorliegen müssen, damit ein Kindergarten hinsichtlich seiner Lage, baulichen Gestaltung, Einrichtung und Ausstattung den Be​stimmungen des Abs. 1 entspricht. Hiebei ist auch auf die bestehenden bau-, feuer- und sanitätspolizeilichen Vorschriften und auf die Erfahrungen der technischen Wissenschaften Bedacht zu nehmen. Es kann ferner bestimmt werden, welchen besonderen Erfordernissen von Kindern mit Behinderungen die bauliche Gestaltung und Einrichtung entsprechen müssen, wenn eigene Kindergärten für geistig oder körperlich behinderte Kinder errichtet und erhalten werden.

Anmerkung:
Siehe Anmerkung zu § 1 Abs. 3.

§ 11 Abs. 1:

Die Kindergartenerziehung ist nach den Erfahrungen der Erziehungswissenschaften und der Kinderpsychologie, in Sonderkindergärten insbesondere auch und – soweit dies in Betracht kommt - nach den Erfahrungen der Heilpädagogik, durchzuführen. Sie ist nicht als Unterricht im Sinne der Schule zu gestalten.

Anmerkung:
Siehe Anmerkung zu § 1 Abs. 3.
§ 11 Abs. 2:

Aufgabe der Erziehung ist die Förderung der seelischen, geistigen, sittlichen, religiösen, sozialen und körper​lichen Entwicklung der Kinder. Hiebei ist insbesondere vorzusehen, dass durch freies und angeleitetes Spiel sowie durch geeignete Beschäftigungen zur Persönlichkeitsbildung und zur Einordnung der Kinder in die Gemeinschaft beigetragen wird, dass der sprachliche Ausdruck entwickelt und gepflegt wird und dass die Kinder zur Beobachtung der unmittelbaren Umgebung angeleitet und zur Ordnung und Sauberkeit erzogen werden. Die Erziehung körperlich und geistig behinderter Kinder von Kindern mit Behinderung hat der Art und dem Grad ihrer Behinderung zu entsprechen.

Anmerkung:
Wortwahl.

§ 12 Abs. 5

Geistig und körperlich behinderte Kinder und Kinder, welche die Gemeinschaft stören, dürfen in einen Kindergarten nicht aufgenommen werden, wenn dadurch Nachteile für die übrigen Kinder zu erwarten sind. In einem Sonderkindergarten sind Nachteile insbesondere dann zu erwarten, wenn die geistige oder körperliche Behinderung eines Kindes von der Behinderung der anderen Kinder so verschieden ist, dass die Erziehung, Beaufsichtigung und Betreuung wesentlich erschwert wäre. Wenn derartige Erschwernisse nachträglich auf​treten, sind die Kinder aus einem Kindergarten auszuscheiden. Kinder, welche die Gruppenfähigkeit noch nicht erreicht haben, müssen dann nicht in einen Kindergarten aufgenommen werden, wenn wesentliche Ziele und Aufgaben der Kinder​gartenerziehung gefährdet werden und schwere Nachteile für die übrigen Kinder zu erwarten sind. Wenn derartige Probleme erst nachträglich auftreten und andere zumutbare Lösungen nicht bestehen, sind die Kinder vom Besuch des Kindergartens auszuschließen.
Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen diskriminierend; Kinder, welche die Gemeinschaft stören und Kinder mit Behinderungen werden in einem Atemzug genannt. Der Formulierungsvorschlag ist noch unter Beiziehung von Pädagogen und Jugendpsychologen zu prüfen. Allenfalls könnte das Kindergartengesetz durch ein ausdrückliches Diskriminierungsverbot oder Integrationsgebot ergänzt werden. Siehe Anmerkung zu § 1 Abs. 3.

§ 13 Abs. 2:
 In Sonderkindergärten dürfen einer Kindergärtnerin (einem Kindergärtner) höchstens 15 Kinder anvertraut sein. Die Bezirkshauptmannschaft hat diese Zahl im Einzelfall so weit herabzusetzen, als Gründe der Heilpädagogik es erfordern. 

Anmerkung:
Siehe Anmerkung zu § 1 Abs. 3.
Abgabenverfahrensgesetz (4000)
§ 23 Abs. 1:

Die Behörde hat den Parteien die Einsicht und Abschriftnahme der Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer abgabenrechtlichen Interessen oder zur Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten erforderlich ist. Menschen mit schwerer Sehbehinderung, die nicht durch einen Vertreter (§ 16) vertreten sind, ist auf Verlangen der Inhalt von Akten und Aktenteilen durch Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Angleichung an § 90 Abs. 1 Bundesabgabenordnung.

§ 24 Abs. 3:

Wer nicht durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder sonstige begründete Hindernisse vom Erscheinen abgehalten ist, hat die Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten und kann zur Erfüllung dieser Pflicht durch Zwangs​strafen (§ 48) verhalten werden. Die Verhängung dieser Zwangsstrafen ist nur zulässig, wenn sie in der Vor​ladung angedroht und die Vorladung zu eigenen Handen zugestellt war.

Anmerkung: 
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß. Da eine Körperbehinderung auch unter „sonstige be​gründete Hindernisse“ subsumiert werden kann, genügt im Falle einer Novellierung die An​führung in den Erläuternden Bemerkungen.

Grundsteuerbefreiungsgesetz (4012)
§ 2 lit. c und d:

Im Sinne dieses Gesetzes ist 

c)
Umbau die wesentliche Umgestaltung des Inneren eines Gebäudes oder die Niederreißung ganzer Ge​schosse eines Gebäudes oder eines selbständigen benützbaren Gebäudeteiles und die Errichtung neuer Ge​schosse an deren Stelle;

d)
Erneuerung von Wohnraum die Durchführung von Energiespar-, Erhal​tungs- oder Verbesserungsmaß​nahmen sowie Maßnahmen zur Erreichung von Barrierefreiheit; ausgenommen sind Maßnahmen, die aus​schließ​lich der Anhebung des Wohnkomforts dienen, Maler- und Tape​ziererarbei​ten, soferne diese nicht durch eine andere Erneue​rungs​maßnahme veranlasst werden, sowie der Einbau von Möbeln und Haus​halts​geräten;

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligungen: Maßnahmen zur Erreichung von Barrierefreiheit sollten von der Grundsteuer befreit werden.

Parkabgabegesetz (4015)
§ 6:

Die Abgabe ist nicht zu entrichten für

a)
Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes, Fahr​zeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr,

b) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Ausweises für dauernd stark gehbehin​derte Personen, der das kraftfahr​rechtliche Kennzeichen des abgestellten Fahrzeuges aufweist, gelenkt werden oder als Mitfahrer benützt werden und beim Abstellen mit diesem Aus​weis deutlich sichtbar gekennzeichnet sind, 

c)
Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Perso​nen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: In Ergänzung zu § 29b StVO.
Spitalgesetz (5000)
§ 43 Abs. 1:

Im Krieg oder im Falle eines anderen bewaffneten Konflikts hat die Bezirkshauptmannschaft Krankenanstalten, die zur Pflege von Verwunde​ten, Kranken Gebrechlichen und Wöchnerinnen eingerichtet sind, als Zivil​spitäler anzuerkennen, wenn diese außerhalb ihrer humanitären Aufgaben nicht zur Begehung von Handlungen verwendet werden, die den Feind schädi​gen. Die Tatsache, dass verwundete oder kranke Militärpersonen in diesen Krankenanstalten gepflegt werden, oder das Vorhandensein von Handwaffen und von Munition, die diesen Personen abgenommen und der zuständigen Dienst​stelle noch nicht abgeliefert worden sind, gelten nicht als eine den Feind schädigende Handlung.

Anmerkung: 
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß. Eine Anführung von Menschen mit Körperhinderun​gen bedarf es an dieser Stelle nicht.
§ 43 Abs. 3:

In besetzten Gebieten und in militärischen Operationszonen ist das ordentliche und ausschließlich für den Betrieb und die Verwaltung der Zivilspitäler bestimmte Personal, einschließlich des mit dem Aufsuchen, der Bergung, dem Transport und der Behandlung von verwundeten und kranken Zivilpersonen, von Gebrechlichen und von Wöchnerinnen beschäftigten Personals während der Dauer der Dienstleistung mit einer Identitätskarte und einer Armbinde mit dem Schutzzeichen des Roten Kreuzes versehen. Die Identitäts​karte, die durch die Bezirkshauptmannschaft auszustellen ist, muss die Eigenschaft des Inhabers bescheinigen und mit seinem Lichtbild und dem Trockenstempel der ausstellenden Behörde versehen sein. Die am linken Arm zu tragende Armbinde, die von der Bezirkshauptmannschaft auszugeben ist, muss feuchtigkeitsbeständig und durch die ausgebende Behörde gestempelt sein.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß. Eine Anführung von Menschen mit Körperhinderun​gen bedarf es an dieser Stelle nicht.
Behindertengesetz (5200)
§ 1:

Das Land hat als Träger von Privatrechten Behinderten Menschen mit Behinderung Hilfe zur gänzlichen oder teilweisen Eingliederung in das Erwerbsleben zu lei​sten.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet.

§ 2:

1) Als Behinderter im Sinne des Gesetzes gilt, wer infolge einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behin​derung einschließ​lich einer Sinnesbehinderung in seiner Fähigkeit, eine angemessene Aus​bildung zu erhalten oder eine ihm zumut​bare Erwerbstätigkeit zu erlan​gen oder beizu​behalten, dauernd wesent​lich beeinträchtigt ist.
Menschen mit Behinderung im Sinne dieses Gesetzes sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebens​wichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, sensorisch, geistig, psychisch und mehrfach dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schul​bildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen, Freizeitgestaltung, Mobilität und Altersver​sorgung.

(2) Einem Behinderten Menschen mit Behinderung gleichgestellt ist derjenige, bei dem eine solche Beeinträch​tigung nach den Erfahrungen der Wissenschaften voraus​sichtlich in absehbarer Zeit eintreten wird.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet. Einschränkung auf Ausbildung und Erwerbstätig​keit in der Praxis zu eng.

§ 3:

(1) Voraussetzung für eine Hilfeleistung gemäß § 1 ist, dass der Be​hinderte 
a)
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt,

b)
aufgrund des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum recht​mäßig seinen Aufenthalt in Vorarlberg hat oder

c)
ausländischer Angehöriger eines Inländers ist, sofern er als Ange​höri​ger eines Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates des Europäi​schen Wirtschaftsraumes den Inländern gleichgestellt wäre.
(2 1) Die Landesregierung hat Eingliederungshilfe zu gewähren, wenn

a)
beim Behinderten die Voraussetzungen nach Abs. 1 vorliegen,
b a)
der Behinderte Mensch mit Behinderung seinen Hauptwohnsitz im Sinne des Art. 3 der Vereinbarung über Angelegenheiten der Behindertenhilfe, LGBl. Nr. 24/1979, in einer Gemeinde Vorarlbergs hat, oder, falls es sich um einen Minderjährigen handelt, mangels eines Hauptwohnsitzes im Inland, den Aufenthalt in Vorarlberg hat,

c b)
der Behinderte Mensch mit Behinderung eingliederungsfähig ist und

d c)
der Behinderte Mensch mit Behinderung nicht selbst in der Lage ist, die erforderlichen Maß​nahmen sicherzustellen oder diese nicht bereits anderweitig sicher​gestellt sind.

(3 2) Eingliederungshilfe wird auch dann geleistet, wenn der Behin​derte Mensch mit Behinderung seinen Hauptwohnsitz oder Aufenthalt (Abs. 2 lit. b a) in ein ande​res Bundesland verlegt, sofern diese Verlegung durch Maßnahmen der Behin​dertenhilfe bedingt ist.

(4 3) Verlegt ein Behinderter Mensch mit Behinderung, dem Hilfe durch geschützte geförderte Arbeit auf einem Einzelarbeitsplatz gewährt wird, seinen Hauptwohnsitz oder Aufenthalt (Abs. 2 lit. b a) in ein anderes Bundes​land, wird Ein​gliede​rungs​hilfe durch weitere sechs Monate hindurch geleistet, wenn das andere Bun​desland erst danach gleichartige Leistungen erbringt.

(5 4) Bei Verlegung des Hauptwohnsitzes oder des Aufenthaltes (Abs. 2 lit. b a) eines Behinderten Menschen mit Behinderung von einem anderen Bundesland nach Vorarlberg wird Eingliederungshilfe im Falle der Ge​währung von Hilfe durch geschützte geförderte Arbeit auf einem Einzelarbeitsplatz erst nach einem Zeitraum von sechs Monaten erbracht.

(6 5) Verlegt ein Behinderter Mensch mit Behinderung seinen Hauptwohnsitz oder Aufent​halt (Abs. 2 lit. b a) in ein anderes Bundesland, wird Eingliede​rungshilfe, ausgenommen in den Fällen der Abs. 3 2 und 4 3, bis zum Ende des Monats der Verlegung des Hauptwohnsitzes oder des Aufent​haltes erbracht, sofern das andere Land erst ab diesem Zeitpunkt gleichartige Leistungen erbringt.

(7 6) Bei Verlegung des Hauptwohnsitzes oder des Aufenthaltes (Abs. 2 lit. b a) eines Behinderten Menschen mit Behinderung von einem anderen Bundesland nach Vor​arlberg wird Eingliederungshilfe, ausgenommen in den Fällen der Abs. 3 2 und 4 3, erst nach Ablauf des Monats der Verlegung des Hauptwohnsitzes oder des Auf​enthaltes erbracht.

(8 7) Die Abs. 3 2 bis 7 6 gelten nur insoweit, als mit dem jeweils be​troffenen Bundesland Gegenseitigkeit be​steht.

(9 8) Die Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege sind zur Mitar​beit in der Eingliederungshilfe heranzuzie​hen, soweit sie dazu geeig​net und bereit sind.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet. Hinsichtlich Hauptwohnsitz Vereinfachung und Anpassung an die Praxis.

§ 5 Abs. 3

Wenn dies für die Ermittlung der zu ge​währenden Eingliederungshilfe zweckmäßig und im Interesse eines möglichst wirtschaft​lichen und sparsamen Aufwandes gelegen ist, kann die Landesregierung durch Verordnung festlegen, in welchen Fällen der Gemeinde, in der der Behinderte Mensch mit Behinderung den Hauptwohnsitz hat, jedenfalls Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet.
§ 5c Abs. 1:

Die Landesregierung ist ermächtigt, bei der Vollziehung dieses Gesetzes Daten der Behinderten Menschen mit Behinderung, der mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen und der ihnen ge​genüber zum Unterhalt verpflichteten Ange​hörigen betreffend Personalien, Versicherungs​nummer, Art und Einschätzung der Behinderung, Einkommen und Vermögen sowie son​sti​ge in den persönlichen Umständen gelegene Tatsachen, die für die ihr gesetzlich übertrage​nen Aufgaben wesentlich sind, automations​unterstützt zu ermitteln und zu verarbeiten.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet.
§ 7 Abs. 1:

Erheblich Seh-, Hör- oder Gehbehinderte und Hirngeschädigte Menschen mit einer erheblicher Behinderung haben das Recht, zu ihrem Schutz in der Öffentlichkeit eine gelbe Armbinde zu verwenden. Diese Armbinden können mit schwarzen Punkten oder dergleichen versehen werden.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet.

3. Abschnitt

Unterstützung bei amtlichen Erledigungen

§ 8:

Die Rechtsträger von Ämtern des Landes und der Gemeinden, bei denen nicht mindestens ein Amtsraum entsprechend den bautechnischen Erfordernissen für Menschen mit Behinderung benützbar ist, haben dafür zu sorgen, dass auf Antrag Menschen mit Behinderung, welche die Amtsräume nur mit erheblichen Schwierigkeiten benützen können, ihre amtlichen Erledigungen in ihrer Wohnung vornehmen können.

§ 9:

Der Verpflichtung nach Abs. 8 ist bis ... zu entsprechen.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei amtlichen Erledi​gungen.

Rehabilitationsverordnung (5200/1)
§ 4 lit. a:

Als Leistung zur medizinischen Wiederherstellung sind insbesondere zu gewähren:

a)
Heilbehandlung durch Beistellung der notwendigen ärztlichen Hilfe, Heil​mittel und Heilbehelfe sowie der erforderlichen Pflege in Kranken-, Kur- und sonstigen Anstalten zum Zwecke der Behebung oder doch wesent​lichen Besserung des Gebrechens der Behinderung;

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
§ 6:

(1) Zur sozialen Einordnung und Anpassung sind insbesondere zu gewähren:

a)
Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes;

b)
Unterbringung auf einem geschützten geförderten Arbeitsplatz oder in einer geschützten geförderten Werk​stätte;

c)
Beratung und Betreuung des Behinderten und seiner Familie von Menschen mit Behinderung und ihren Familien zur zweck​mäßigen Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse;

d)
wirtschaftliche Beihilfe für den Behinderten und seine Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen wäh​rend der Gewährung von Maßnahmen gemäß lit. a bis c.

(2) Als geschützter geförderter Arbeitsplatz gilt ein Arbeitsplatz auf dem einem Behinderten Menschen mit Be​hinderung, der wegen seinesr Gebrechens Behinderung auf dem Arbeitsmarkt nicht mit Erfolg konkurrieren kann, ein durch die verminderte Arbeitsleistung be​dingter Verdienstausgleich und die notwendige persönliche Betreuung ge​sichert ist. Als geschützte geförderte Werkstätte gilt ein Betrieb, in dem sich über​wiegend geschützte geförderte Arbeitsplätze befinden. 
Anmerkung:
Wortwahl: Formulierungen weniger geeignet.

Bergführergesetz (5401)
§ 4 Abs. 1 lit. d:

Die Konzession ist von der Bezirkshauptmannschaft auf Antrag Per​sonen zu erteilen, die

d)
verlässlich, für den Beruf körperlich und geistig geeignet sowie fach​lich befähigt sind.

Anmerkung:
Wortwahl: Klarstellung, dass sich die Eignung auf den Beruf zu beziehen hat.

Schischulgesetz (5402)
§ 20 Abs. 1 lit. b:

Die Berechtigung zur Erteilung von Unterricht im alpinen bzw. im nordischen Schilauf (Lehrberechtigung) ist von der Bezirkshauptmannschaft auf Antrag Personen zu erteilen, die

b)
verlässlich, für den Beruf körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt sind.

Anmerkung:
Wortwahl: Klarstellung, dass sich die Eignung auf den Beruf zu beziehen hat.
Jagdgesetz (7200)
§ 26 Abs. 1 lit. c:

Die jagdliche Verlässlichkeit mangelt Personen,

c)
die wegen geistiger oder körperlicher Gebrechen Behinderungen unfähig sind, ein Jagd​gewehr sicher zu führen,

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
Land- und forstwirtschaftliche Prüfungsordnung (7601/2)
§ 9: Schriftliche Prüfung
(1) Die dem Prüfungskandidat für die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben zur Verfügung stehende Zeit ist vom Vorsitzenden der Prüfungskommission am Beginn der Prüfung bekannt zu geben. Die Prüfungszeit soll bei der Facharbeiterprüfung längstens drei Stunden und bei der Meisterprüfung längstens fünf Stunden dauern. 

(2) Die schriftlichen Prüfungsgegenstände sind den jeweiligen Prüfungsplänen zu entnehmen.

(3) Eine vom Vorsitzenden der Prüfungskommission zu bestimmende Aufsichtsperson hat die Prüfungskandi​daten bei der schriftlichen Arbeit zu beaufsichtigen und ihnen ihre Plätze so anzuweisen, dass die Möglichkeit gegenseitiger Hilfeleistung tunlichst ausgeschlossen ist.

(4) Die Prüfungskandidaten dürfen sich nur jener Behelfe bedienen, deren Benützung vom Vorsitzenden der Prüfungskommission ausdrücklich gestattet ist. Es ist ihnen insbesondere verboten, sich bei der Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben gegenseitig zu unterstützen. Personen, die auf Grund ihrer Behinderung bei der Ablegung der schriftlichen Prüfung beeinträchtigt sind, ist auf Antrag Unterstützung durch technische Einrichtungen zu ge​währen. Dies ist bei der Dauer der Dienstprüfung (Abs. 1) zu berücksichtigen.

(5) Die nach Abs. 2 bestimmte Aufsichtsperson hat den Prüfungskandidat bei Missachtung der Bestimmungen des Abs. 3 zu verwarnen. Im Wiederholungsfalle kann die Prüfungskommission die betreffende Arbeit mit "Nicht Genügend" beurteilen und die Prüfung im Sinne des § 8 Abs. 5 abbrechen.

(6) Nach Erledigung der Prüfungsaufgaben hat der Prüfungskandidat seine Arbeit unterschrieben der nach Abs. 2 bestimmten Aufsichtsperson zu übergeben und den Prüfungsraum zu verlassen. Nach Ablauf der für die Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben festgesetzten Zeit sind alle Arbeiten abzugeben.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.
§ 10: Mündliche Prüfung
(1) Die mündliche Prüfung ist vor der Prüfungskommission abzulegen. Der Vorsitzende der Prüfungs​kommission bestimmt in Absprache mit dem Geschäftsführer der Land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle, welche Teile der Prüfung vor einer Teilkommission abgelegt werden können. Die Teil​kommissionen können in der Weise gebildet werden, dass ihnen jeweils ein von der Sektion der Landwirte und ein von der Sektion der land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer nominiertes Mitglied angehört. Der Vorsitzende kann ferner anordnen, dass die praktischen Prüfungsaufgaben außerhalb des Prüfungsraumes vor einzelnen Mitgliedern der Prüfungskommission auszuführen sind.

(2) Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat die Prüfung zu leiten.

(3) Die mündlichen Prüfungsgegenstände sind den jeweiligen Prüfungsplänen zu entnehmen.

(4) Personen, die auf Grund ihrer Behinderung bei der Ablegung der mündlichen Prüfung beeinträchtigt sind, ist auf Antrag Unterstützung durch die Beiziehung eines Gehörlosendolmetschers zu gewähren. Dies ist bei der Dauer der Dienstprüfung zu berücksichtigen .

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Mündlichkeit soll entgegengewirkt werden. Ein Großteil der Menschen mit schwerer Hörschädigung ist der Gebärdensprache nicht mächtig, sondern ist auf Lippenlesen oder Hören mittels technischer Hilfsmittel angewiesen. „Gehörlo​sendolmetscher“ ist ein Überbegriff für Personen, die diese Menschen bei Kommunikations​problemen unterstützen.
Landwirtschaftskammer- Wahl- und Befragungsordnung (7700/1)
§ 23:

(1) Binnen zwei Wochen nach Ausschreibung der Wahlen sind die Wählerverzeichnisse durch zwei Wochen in einem allgemein zugänglichen Amtsraum zur öffentlichen Einsicht aufzulegen.

(2) Die Auflegung der Wählerverzeichnisse ist von der Gemeinde durch Anschlag an der Amtstafel kundzumachen. Die Kundmachung hat Beginn und Ende der Einsichtsfrist, die für die Einsicht bestimmten Stunden, die Bezeichnung der Amtsräume, in denen die Wählerverzeichnisse aufliegen und Einsprüche entgegengenommen werden, und die Bestimmungen des § 24 Abs. 1 und 2 als Belehrung zu enthalten. [Während der Einsichtsfrist können Auskünfte über die Aufnahme in das Wählerverzeichnis auch telefonisch eingeholt werden.]
(3) Vom ersten Tag der Auflegung an dürfen Änderungen in den Wählerverzeichnissen nur mehr auf Grund des Einspruchsverfahrens vorgenommen werden. Ausgenommen hievon sind Schreibfehler oder ähnliche Formge​brechen.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Allgemein zugängliche Amtsräume müssen auch für Menschen mit Behinderung zugänglich sein.


Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.

§ 43:

Stimmabgabe durch Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte

Stimmabgabe durch Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung

Blinde, schwer Sehbehinderte und Bresthafte Menschen mit Körperbehinderung oder schwerer Sehbehinderung können sich bei der Stimmabgabe von einer Begleitperson führen und helfen lassen, wenn sie dieser Hilfe bedürfen. Von diesem Fall abgesehen, darf die Wahlzelle stets nur von einer Person betreten werden. Die Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in der Rubrik „Anmerkung“ des Abstimmungsver​zeichnisses zu vermerken.

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.

§ 66 lit. a:

Als Entschuldigungsgrund, der die Nichtbeteiligung an den Wahlen rechtfertigt, ist ins​beson​dere anzusehen:

a) wenn ein Wähler durch Krankheit oder Gebrechlichkeit Körperbehinderung verhindert ist,

Anmerkung:
Wortwahl: Begriff nicht mehr zeitgemäß.
Raumplanungsgesetz (9000)
§ 6 Abs. 6:

Die Gemeinden haben den ihnen übermit​telten Entwurf eines Landes​raum​planes während eines von der Landesregierung bestimmten Zeit​raumes, der min​destens einen Monat betragen muss, im Gemeindeamt zur allgemeinen Ein​sicht aufzulegen und die Auflage ortsüblich kundzuma​chen. Während der Auflagefrist kann jeder, der in Vorarlberg seinen Hauptwohnsitz hat, zum Ent​wurf schriftlich Änderungsvorschläge erstatten. Darauf ist in der Kundmachung über die Auf​lage hinzuweisen. Eingelangte Änderungsvorschläge sind der Landes​regie​rung inner​halb von zwei Wo​chen nach Ablauf der Auflagefrist vorzule​gen. Der Entwurf eines Landesraumplanes ist Menschen mit Behinderung während der Auflagefrist zu erläutern.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.
§ 21 Abs. 1:

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Entwurf des Flächenwidmungsplanes ist einen Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel kundzu​machen. Sie ist, wenn ein Amtsblatt der Gemeinde (Gemeindeblatt) besteht, in diesem, und sie ist weiters in mindestens einer Tageszeitung, deren Erscheinungsort in Vorarlberg liegt, kundzumachen. Die Unterlassung der Kundmachung der Auflage - ausgenommen durch Anschlag an der Amtstafel - hat auf die Wirksamkeit der Verordnung keinen Einfluss. Während der Auflagefrist ist im Gemeindeamt ein allgemein verständlicher Erläuterungsbericht über den Entwurf des Flächenwidmungsplanes in der erforderlichen Anzahl aufzulegen. Der Entwurf eines Flächenwidmungsplanes ist Menschen mit Behinderung während der Auflagefrist zu erläutern.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.
§ 29 Abs. 1:

Der von der Gemeindevertretung beschlossene Entwurf eines Bebauungsplanes ist einen Monat im Gemeinde​amt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist ortsüblich kundzumachen. Der Entwurf eines Be​bauungsplanes ist Menschen mit Behinderung während der Auflagefrist zu erläutern.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.

§ 47 Abs. 1:

Die Landesregierung hat die Auflage des Umlegungsplanes zu veranlassen. Er ist einen Monat im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde kundzu​machen. Die betroffenen Grundeigentümer und die der Gemeinde bekannten dinglich Berechtigten sind von der Gemeinde nachweislich von der Auflage zu verständigen. Der § 8 Abs. 2 dritter Satz gilt sinngemäß. Der Umlegungsplan ist Menschen mit Behinderung während der Auflagefrist zu erläutern.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.

Baugesetz (9100)
§ 20:

(1) Jedes Bauwerk und jedes sonstige in den §§ 23 und 24 genannte Vorhaben muss in allen seinen Teilen so ausgeführt werden, dass es den Erfordernissen der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, des Brand​schutzes, der Hygiene, der Gesundheit und des Umweltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schallschutzes, der Energieeinsparung und des Wärmeschutzes, des Verkehrs sowie des Schutzes des Landschafts- und Ortsbildes entspricht.

(2) Bauwerke für öffentliche Ämter, Kindergär​ten, Schulen, Handelsbetriebe mit Waren des tägli​chen Bedarfs, Banken, Gesundheits- und Sozialein​richtungen, Arztpraxen und Apotheken, Garagen mit mehr als 50 Ein​stellplätzen sowie öffentliche Toilettenanlagen sind insoweit barriere​frei auszu​führen, dass Menschen mit Behinderun​gen sie un​gehindert besuchen können. Inwieweit auch andere Bauwerke aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für Menschen mit Behinderungen bar​rierefrei aus​geführt werden müssen, kann in einer Verordnung nach Abs. 3 festgelegt werden.

(2 3) Zur Durchführung der Bestimmungen desr Abs. 1 und 2 hat die Landesregie​rung durch Verordnung nähere Vorschriften zu erlassen, insbesondere über tragende Bauteile, Decken und Böden, Außen- und Innen​wände, Brandwände, Dächer, Stiegen und Gänge, Lage, Grundflächen, Höhe, Belichtung und Be​lüftung von Räumen, Türen und Fenster, Heizungen und Feuerstätten, Rauch- und Abgasfänge, Heizräume, Brenn- und Treibstofflager, lüftungs- und klima​technische Anlagen, sanitäre Anlagen, Anordnung von Blitzschutzanla​gen, Fundamenterdern und Antennen, Beseitigung von Abfällen, Garagen und Ab​stellplätze, Schwimmbecken u.dgl. Hiebei ist den Unterschieden hinsicht​lich Lage, Art, Größe und Verwendung der Bauwerke Rechnung zu tragen.

(4) Soweit es zur Umsetzung des Rechts der Europäischen Union erforderlich ist, ist in einer Verordnung nach Abs. 3 festzulegen, dass auch bereits rechtmäßig bestehende Bauwerke und sons​tige Anlagen bestimmten Anforderungen, ein​schließlich von Betriebs-, Wartungs- und Überwa​chungsvorschriften, entsprechen müssen. Weiters kann die Landesregierung in einer Verordnung nach Abs. 3 festlegen, dass und inwieweit bereits recht​mäßig bestehende Bauwerke und sonstige Anlagen auch Anforderungen gemäß Empfehlun​gen der Kommission oder des Rates der Europäi​schen Gemeinschaft sowie Anforderungen der barrierefreien Gestaltung im Sinne des Abs. 2 ent​sprechen müssen. Festlegungen nach dem letzten Satz sind nur dann zulässig, wenn der zu ihrer Erfüllung erforderliche Aufwand und der dadurch erreichbare Nutzen verhältnismäßig sind.
(3 5) Zur Durchführung der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Landes​regierung durch Verordnung ent​sprechend den ins Landesrecht umzusetzen​den Rechtsakten im Rahmen der europäischen Integration nähere Vor​schriften über das Inverkehr​brin​gen und die Inbetriebnahme (Verwendung) von Geräten, Maschinen und sonstigen technischen Einrichtungen er​lassen, insbesondere über

a)
das Verfahren zur Feststellung und Kennzeichnung der Konformität mit österreichischen bzw. euro​päischen Normen,

b)
Einbau, Betrieb, Wartung und Prüfung.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung: Freie Zugänglichkeit soll gewährleistet werden.

Bautechnikverordnung (9100/1)
§ 35:

(1) Jedes Gebäude, das neben dem Dachgeschoß mehr als vier drei Geschosse mit Auf​ent​haltsräumen aufweist, muss mit mindestens einem Personen​aufzug ausge​stattet sein, der alle Hang- oder Obergeschosse miteinander verbindet. Ist ein solches Gebäude in Brandabschnitte ge​teilt, so muss jeder Brandabschnitt mit einem Aufzug ausgestattet sein. Der Fahrkorb des Aufzuges muss eine Nutz​fläche haben, die den Verkehrsbedürfnissen entspricht.

(2) Die Aufzüge in Mehrfamilienhäusern sind so anzuordnen, dass sie einen stufen​losen Zugang zu den einzelnen Geschossen ermögli​chen. Es ist überdies vorzusorgen, dass bei Be​darf ohne größere Umbauten eine stufenlose Erreichbarkeit des Aufzuges bewerk​stelligt werden kann. Der Aufzug muss eine Bodenflä​che von mindestens 1,10 m Breite mal 1,40 m Tiefe sowie eine Tür​breite von mindestens 0,80 m aufweisen. Die Breite muss 1,40 m betragen, wenn der Aufzug nicht durch eine einzige Türöffnung oder durch Türöffnungen an gegenüberliegenden Seiten betreten und verlassen werden kann. In der Kabine ist ein Haltegriff in der Höhe von 0,90 m in der Nähe der Bedie​nungselemente vorzusehen. Die Bedienungse​lemente dürfen nicht höher als 1,30 m über dem Boden angeordnet sein. Neben den Bedie​nungselementen im Fahrkorb des Aufzuges und an der Außenseite der Türzarge sind tast​bare Zeichen anzubringen. Der Aufzug ist mit automatischen Kabinen- und Schachthorizon​tal​schiebetüren auszustatten. Vor den Aufzug​türen ist eine niveau​gleiche, mindestens 1,20 m tiefe Bewegungsfläche vorzusehen; vor ab​wärtsführenden Stie​gen muss diese 1,50 m tief sein.
Anmerkung:
Sonstige Benachteiligung; Vorschlag wäre wünschenswert.

§ 39:

(1) Die für Besucher bestimmten Teile der nach Abs. 2 angeführten Bauwerke sind so auszugestalten, dass sie für Behinderte Menschen mit Behinderung benützbar sind. Diese Ver​pflichtung besteht auch bei größeren Zu- und Umbauten.

(2) Als Bauwerke im Sinne des Abs. 1 gelten

a)
Dienststellen und Einrichtungen von Ge​bietskörperschaften und Selbstverwal​tungskörpern,

b)
Handelsbetriebe mit Waren des täglichen Bedarfs, Banken, Gesundheits- und Sozial​ein​richtungen, Arzt​praxen und Apotheken,

c)
Bauwerke, die jedermann unter gleichen Bedingungen zugänglich und für mehr als 75 Besucher ausgelegt sind.

(3) Wenn im Hinblick auf seinen Verwendungszweck oder die Lage ein Bauwerk nach Abs. 2 lit. b oder Teile davon von Behinderten üblicherweise nicht aufgesucht werden, kann die Baubehörde auf Antrag Ausnahmen von der Anwendung der Vorschriften des Abs. 4 bewilligen.

(4) Zur Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 1 sind insbesondere folgende bauliche Vorkehrungen vorzusehen:

a)
Der Haupteingang oder zumindest ein an​derer ähnlich gut zugänglicher Eingang so​wie ein Aufzug müssen stufenlos erreichbar sein. Der Zugang darf auch über Rampen, Hebebühnen und Treppenlifte erfolgen.

b)
Die Längsneigung von Rampen darf 10 v.H. nicht überschreiten. Rampen mit ei​ner Längsneigung von mehr als 6 v.H. sind in Abständen von höchstens 10 m durch Zwi​schen​podeste von mindestens 1,20 m Tiefe zu unterbrechen und in ihrer gesamten Länge beid​seitig mit zwei abgerundeten Handläufen in 0,75 m und in 0,90 m bis 1 m Höhe auszustatten. Rampen dürfen eine Querneigung von höchstens 2 v.H. auf​wei​sen. Die Rampen sind, zwischen den Handläufen gemes​sen, mindestens 1,20 m breit auszubilden und müssen eine griffige Oberfläche (z.B. Gussasphalt mit Riffelung, Körnung oder Quarzsandeinstreuung) auf​weisen. Bei einer Höhendifferenz zwischen Rampe und tieferliegendem anschließen​dem Niveau von mehr als 0,20 m muss eine Absturzsicherung (z.B. Handlauf und Rad​abweiser-Sockel mit min​destens 0,20 m Höhe) vorge​sehen werden.

c)
Stiegen müssen beidseitig mit abgerundeten Handläufen ausgestattet wer​den und, zwi​schen diesen gemessen, mindestens 1,20 m breit sein. Die Stiege muss annähernd ge​radläufig geführt werden. Die Stufenhöhe darf 0,16 m nicht überschreiten. Die Hand​läufe müssen mindestens 0,45 m über die erste und letzte Stufe hinausreichen. Im Verlauf einer Stiege darf das Steigungs​ver​hältnis nicht geändert werden. Die erste und die letzte Stufe eines Stiegenlaufes sind in der ganzen Stiegenbreite an der Vorderkante der Trittstufe farblich kontrastierend zu markieren.
d)
Schwellen und sonstige Niveauunterschiede dürfen höchstens 0,03 m hoch sein oder sind durch Rampen zu überbrücken.

e)
Verbindungsgänge müssen eine lichte Durchfahrtsbreite von 1,20 m haben und stufen​los sein. Unvermeidbare Niveauun​terschiede müssen durch Rampen über​brückt wer​den.

f)
Türen müssen eine lichte Breite von min​destens 0,80 m haben. Bei zweiflügeligen Türen muss ein Flügel eine lichte Breite von mindestens 0,80 m haben. Vor Türen ist eine niveaugleiche, mindestens 1,20 m tiefe Bewegungsfläche vorzusehen. Glastüren sowie große Glasflächen sind innerhalb eines Bereiches von 85 cm bis 150 cm über dem Fußboden mit kontrastierenden optischen Markierungen zu versehen.
g)
Unabhängig von der Geschoßzahl des Ge​bäudes ist mindestens ein Aufzug vorzu​se​hen, wenn dem Rollstuhlbenützer aufgrund der sonstigen baulichen Ausgestaltung die Überwindung der Höhenunterschiede ohne fremde Hilfe nicht möglich ist. Die Be​stimmungen des § 35 Abs. 2 gelten sinn​gemäß.

h)
Soweit Abortanlagen für Besucher einge​richtet werden, muss mindestens eine Abort​zelle für Rollstuhl​fahrer zugänglich sein. Diese Abortzelle muss eine freie Bodenflä​che mit einem solchen Ausmaß aufweisen, dass für einen Rollstuhl eine Wendefläche mit einem Durch​messer von mindestens 1,50 m gewährleistet ist, wobei eine Unter​fahr​barkeit des Wasch​beckens bis höch​stens 0,20 m Tiefe miteinbe​zogen werden kann. Die Türe muss nach außen auf​schla​gen und von außen entriegelbar sein. Die Innen​seite der Türe ist mit einem waag​rechten bandseitig montierten Haltegriff von minde​stens 0,40 m Länge zu versehen. Die Vorderkante der Abortschale muss auf der Zufahrts​seite mindestens 0,65 m von der Rück​wand entfernt sein. Sie ist auf der einen Seite mit einem festen Griff, auf der anderen Seite mit einem klapp​baren Halte​griff aus​zustatten; die Haltegriffe müssen leicht erreichbar sein. Die Spülung muss von der Seite her bedient werden können. Das Waschbecken muss unterfahrbar sein. Die Abort​zelle ist mit einer Notrufanlage auszu​statten.

i)
Für Rollstuhlbenützer ist mindestens ein Stellplatz mit einer Mindestbreite von 3,50 m und einem Höchst​gefälle von 2 v.H. be​reitzustellen. [Sind gemäß § 12 des Bau​ge​setzes bzw. § 4 der Garagen​verord​nung mehr als 50 Stellplätze bereit​zu​stel​len, so ist für weitere je 50 angefangene Stellplätze ein weiterer Stell​platz für Roll​stuhlbenützer vor​zu​sehen. Diese Stellplätze müssen mög​lichst nahe beim Eingang zum Gebäude liegen.]

j)
Alle Anlagen, die ein Rollstuhlfahrer be​dienen muss, wie z.B. Sprechanlagen, Brief​kästen und dgl. sowie Fenstergriffe, Schal​ter und sonstige Bedienungselemente müs​sen in einer Höhe zwischen 0,85 m und 1,30 m angebracht sein. Sie müssen leicht bedient werden können.

k) Anlagen und Einrichtungen für Rollstuhl​benützer müssen durch das Bildzeichen ‘Rollstuhlbenützer’ gemäß ÖNORM A 3011-3 gekennzeichnet werden. Der Zu​gang bzw. die Zufahrt muss mit Hinweisen (Weg​weisern) versehen sein. Anlagen und Ein​rich​tungen für Roll​stuhlbenützer sind mit rutschfesten Belägen auszustatten.

Anmerkung:
Wortwahl: Formulierung weniger geeignet.


Sonstige Benachteiligungen: Vgl. ÖNORM B 1600; in lit. i könnten der zweite und dritte Satz entfallen, sofern dem Vorschlag zu § 4 der Garagenverordnung ent​sprochen wird.
Garagenverordnung (9100/6)
§ 4:

(1) Die Zahl der zu schaffenden Abstell- und Einstellplätze richtet sich nach dem voraussichtlichen Bedarf unter Bedachtnahme auf die beabsich​tigte Verwendung und die örtliche Lage der Anlage.

(2) Bei den nachstehend angeführten Anlagen sind, soweit sich aus einem Bebauungsplan nichts anderes ergibt, Abstell- und Einstellplätze für Personenkraftwagen mindestens in folgender Anzahl zu schaffen, wobei je​weils die Summe der nach der folgenden Tabelle erforderlichen Stellplätze auf- oder abzurunden ist:



Abstellplätze:

Einstellplätze:

1.
Wohnhäuser

1.1
Einfamilienhäuser und
1 je Wohnung
1 je Wohnung


Zweifamilienhäuser
Die Zufahrt zu einer



Einzelgarage gilt als



1 Abstellplatz, soferne



sie das Ausmaß eines 



Abstellplatzes aufweist

1.2
Mehrfamilienhäuser
0,6 je Wohnung
0,7 je Wohnung

1.3
Wohnhäuser mit 
wie 1.1 und 1.2
wie 1.1 und 1.2


Fremdenzimmern
zuzüglich 



1 Abstellplatz je



Fremdenzimmer

2.
Ferienwohnhäuser

2.1
Ferienwohnhäuser mit 1 
1 je Wohnung
0


oder 2 Wohnungen

2.2
Ferienwohnhäuser mit 3 
0,5 je Wohnung
0,5 je Wohnung


oder mehr Wohnungen

3.
Gastgewerbebetriebe

3.1
Beherbergungsbetriebe
0,8 je Gästezimmer
0,2 je Gästezimmer

3.2
Schankgewerbebetriebe mit


vorwiegend örtlichem 


Einzugsbereich
1 je 8 Sitzplätze
0

3.3
Schankgewerbebetriebe mit 


vorwiegend überörtlichem


Einzugsbereich
1 je 5 Sitzplätze
0

4.
Handelsbetriebe

4.1
Einzelhandelsbetriebe bis zu 
1 je angefangene 30-m²-
0


400 m² Nettoverkaufsfläche
Nettoverkaufsfläche,



mindestens jedoch 2

4.2
Andere Handelsbetriebe als 


solche nach 4.1
siehe Abs. 1
siehe Abs. 1

5.
Produktionsbetriebe, 


Ordinationen, Büros, Schulen,


Krankenhäuser, Sportanlagen
siehe Abs. 1
siehe Abs. 1


und andere Anlagen als solche


nach 1. bis 4.

(3) Sind nach Abs. 1 mehr als 5 Stellplätze zu schaffen, so ist für die ersten 50 Stellplätze mindestens ein Stell​platz mit einer Mindestbreite von 3,50 m und einem Höchstgefälle von 2 v. H. für Rollstuhlbenützer und für weitere je 50 angefangene Stellplätze ein weiterer Stellplatz für Rollstuhlbenützer vorzusehen. Diese Stellplätze müssen möglichst nahe beim Eingang zum Gebäude liegen.

(3 4) In der Mindestanzahl nach Abs. 2 sind die Stellplätze für die Personenkraftwagen von Besuchern und Beschäftigten sowie die Stellplätze für einspurige Kraftfahrzeuge inbegriffen. Bei Anlagen mit Omnibusverkehr sind anstelle von Abstellplätzen für Personenkraftwagen Abstellplätze für Omnibusse im erforderlichen Ausmaß zu errichten. Bei Anlagen mit starkem Güterumschlagverkehr dürfen die für den Güterumschlag benötigten Flächen auf die Zahl der erforderlichen Stell​plätze nicht eingerechnet werden.

(4 5) Reicht im Hinblick auf die beabsichtigte Verwendung und die ört​liche Lage der Anlage die nach Abs. 2 vorgeschriebene Mindestanzahl von Stellplätzen nicht aus, so sind entsprechend dem besonderen Bedarf zusätz​liche Stellplätze zu schaffen.

(5 6) Bei Anlagen mit verschiedenen Nutzungen (z.B. Gebäude mit Wohnun​gen und Handelsbetrieben) ist der Stellplatzbedarf für die einzelnen Nutzungen getrennt zu ermitteln. Als Gesamtbedarf gilt die Summe der für die einzelnen Nutzungen erforderlichen Abstell- oder Einstellplätze. Nimmt bei Anlagen mit verschiedenen Nutzungen ein Teil der Benützer gleichzeitig verschiedene Nutzungen in Anspruch, wie z.B. bei einem Beher​bergungsbetrieb mit Gaststätte, so verringert sich der Gesamtbedarf entsprechend. Besteht für einzelne Nutzun​gen ein Stellplatzbedarf lediglich für bestimmte Zeiten, so müssen nur so viele Abstell- oder Einstellplätze errichtet werden, als zur Zeit des jeweils höchsten Bedarfes erforderlich sind.

(6 7) Die nach Abs. 1 bis 5 6 erforderlichen Stellplätze müssen auf die Dauer des Bestandes der Anlage den Bewohnern bzw. Benützern der Anlage zur Verfügung stehen.

Anmerkung:
Sonstige Benachteiligungen: Vgl. ÖNORM B 1600; eine vergleichbare Bestimmung ist bereits im § 39 Abs. 4 lit. 1 Bautechnikverordnung enthalten, der allerdings nur für bestimmte Gebäude gilt.
Straßengesetz (9200)
§ 29:

(1) Der Straßenerhalter hat vor Baubeginn (§ 28 Abs. 3) einer öffentlichen Straße im Gemeindeamt einen Lageplan über die beabsichtigte Führung der Straße im Maßstab von 1:500 oder 1:1000 mindestens einen Monat lang zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Aus diesem Plan muss ersichtlich sein, inwieweit im einzelnen Grund​stücke oder Bauwerke von der beabsichtigten Führung der Straße berührt werden. Der Lageplan ist Menschen mit Behinderung während der Auflagefrist zu erläutern.
(2) Während der im Abs. 3 angegebenen Zeit kann jeder Bürger (§7 Abs. 2 Gemeindegesetz) oder Eigentümer von Grundstücken, die durch die beabsichtigte Führung der Straße berührt werden, beim Straßenerhalter oder bei der Gemeinde zum Straßenplan schriftlich Äußerungen erstatten. Falls die Gemeinde nicht selbst Straßenerhalter ist, hat sie diesem die bei ihr erstatteten Äußerungen innert einer Woche nach Ablauf der Auflagefrist bekannt zu geben.

(3) Der Bürgermeister hat die Tagesstunden, während derer beim Gemeindeamt Einsicht in den Lageplan ge​nommen und zu diesem eine Äußerung erstattet werden kann, an der Amtstafel kundzumachen. Die Planauflage ist von der Gemeinde unentgeltlich durchzuführen.

(4) Vorarbeiten gemäß § 40 und eine sonstige Inanspruchnahme von Grundstücken gemäß § 41 gelten nicht als Bauarbeiten im Sinne des Abs. 1.

Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Benachteiligung durch Schriftlichkeit soll entgegengewirkt werden.

§ 40 Abs. 2:

Mindestens eine Woche vor der Durchführung von Vorarbeiten sind die betroffenen Grundeigentümer oder Nutzungsberechtigten, außerbücherlich Berechtigte aber nur, wenn sie dem Straßenerhalter bekannt sind, zu verständigen. Diese Verständigung kann auch durch ortsübliche Kundmachung in der Gemeinde (Amtstafel, Gemeindeblatt) erfolgen. Wenn eine Gemeinde eine Homepage im Internet besitzt, hat sie die Verständigung über die Durchführung von Vorarbeiten auf der Homepage für die Allgemeinheit abrufbar zu halten.
Anmerkung:
Verfahrensvorschriften: Leichtere Zugänglichkeit über Internet.
Anhang II: Allgemeine Bemerkungen der Arbeitsgruppe

(ohne unmittelbaren Bezug zum Landesrecht)

1. Grundsätzliches, Umgang mit Behörden


Um die Interessen von Menschen mit Behinderung bestmöglichst zu vertreten, sollte beim Amt der Vorarlberger Landesregierung ein Behindertenbeirat einge​richtet werden.

2. Bauen, Wohnen


Die positive Entwicklung beim barrierefreien Bauen soll fortgesetzt werden. Einen wesentlichen Beitrag leistet die vom Land finanzierte IfS-Beratungsstelle für menschengerechtes Bauen durch ihre Beratungs​tätigkeit.


Wohnbaugesellschaften und Gemeinden sollten bei der Planung und Vergabe von Wohnungen im Erd​geschoss auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung vorrangig Bedacht nehmen.


Für Menschen mit Sehbehinderung sollten in öffentlichen Gebäuden die Orientierungsmöglichkeiten ver​bessert werden. Insbesondere sollten Leitsysteme Menschen mit Sehbehinderung zur Informationsstelle und zum Aufzug führen. Beschilderungen, die für die Orientierung wesentlich sind, sollten mit Braille​schrift versehen sein.


Sportstätten sollten auch für Menschen mit Behinderung zugänglich und benützbar sein. Mit den Mitteln der Sportstättenförderung sollte darauf hingewirkt werden.

3.
Verkehr

Auch Straßen- und Bahnunterführungen sollten barrierefrei ausgeführt werden.

In öffentlichen Verkehrsmitteln soll die jeweils nächste Haltestelle optisch und akustisch angekündigt werden.

4. Hilfsmittel, ärztliche Betreuung


Die Qualität der Begutachtung von psychisch Kranken und Menschen mit Behinderung nach dem Bundes- und Landespflegegeldgesetz sollte gesichert werden. Dies könnte vor allem durch vermehrte Schulungen erfolgen.

5.
Integration von Menschen mit Behinderung

Die Integration von Menschen mit Behinderung ist noch lange nicht abge​schlossen. In der Praxis gibt es immer noch Benachteiligungen, z. B.:

· Bei Jugendlichen mit Behinderung, die den Lehrabschluss nicht erreichen können, aber doch eine berufliche Ausbildung (z. B. Anlehre) erworben haben, wird die Ausbildung im Berufsleben noch nicht entsprechend anerkannt und abgegolten.

· Es gibt Vereine und Freizeitgruppen, welche die Aufnahme von Menschen mit geisti​ger und mehr​facher Behinderung verweigern. Die Subventionierung durch die öffentliche Hand könnte von der Zu​lassung von Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung abhängig gemacht werden.

· Gemeinden und Einrichtungen, die den Aufenthalt von Gästen mit Behinderung erleichtern, könnten besonders gefördert werden.

· Es gibt nach wie vor Gasthäuser, in welchen Menschen mit geistiger und mehrfa​cher Behinderung der Zutritt verwehrt wird bzw. wo sie nicht bedient werden. Ebenso gibt es Badeanstalten und Saunen, welche die Benützung ihres Ange​botes durch Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung erschweren bzw. verweigern.
 

· Fortbildungen zur Integration von Menschen mit Behinderung werden nur selten angeboten. 

· Der Besuch von Freizeit- und Erwachsenenbildungsangeboten ist für Menschen mit Behinderung auf​grund fehlender Transportmöglichkeiten vielfach nur erschwert möglich.

· Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung haben oft keine freie Wahl der Wohnmöglichkeit (Eltern, Sachwalter, Behörden bestimmen darüber).

· Die Möglichkeit zu partnerschaftlichen Beziehungen und einem individuellen Sexualleben ist für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung oft sehr eingeschränkt. Diese Rechte werden oft nicht anerkannt.


Durch vermehrte Bewusstseinsbildung und bessere Informationen sollte versucht werden, die noch be​stehenden Benachteiligungen zu verringern.

Anhang III: Anregungen an den Bundesgesetzgeber

Straßenverkehrsordnung:

Auf die Belange von Menschen mit schwerer Sehbehinderung sollte bei der Regelung der Ampelausstattung und –steuerung in der Straßenverkehrsordnung Bedacht ge​nommen werden.

Behinderteneinstellungsgesetz:

Der im Behinderteneinstellungsgesetz geregelte Kündigungsschutz nützt jenen Menschen mit Behinderung, die bereits einen Arbeitsplatz haben, nur bedingt, umgekehrt ist er aber ein schweres Hindernis für Menschen mit Behinderung, die einen Arbeitsplatz suchen. Das Ziel des Behinderteneinstellungsgesetzes, Arbeits​plätze zu schaffen, wird somit nicht erreicht. Da der gesetzlich vorgesehene Kündi​gungsschutz zum Teil sogar in die Gegenrichtung wirkt, sollte der Kündigungsschutz durch Prämien ersetzt werden, die Betriebe fördern, die Menschen mit Behinderung beschäftigen.

Bundespflegegeldgesetz und Einstufungsverordnung:

Diese Bundesnormen berücksichtigen nicht ausreichend den hohen Betreuungs- und Hilfsbedarf bei Menschen mit intellektuellen und schweren psychischen Behin​derungen, die körperlich noch rüstig, jedoch in der Reali​tätsanpassung beeinträchtigt sind (z.B. Fluchttendenz, Tag-Nacht-Umkehr, Selbst- oder Fremdgefähr​dung).
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�	§ 39 Landwirtschaftliches Schulgesetz (3005), § 11 Abs. 2 Kindergartengesetz (3100), §§ 1, 2 Abs. 2, §§ 3, 5 Abs. 3, §§ 5c Abs. 1 und 7 Abs. 1 Behindertengesetz (5200), § 8 Abs. 4 Landesbedienstetengesetz 2000 (1003), § 6 Rehabilitationsverordnung (5200/1).


�	§ 2 Abs. 1 Behindertengesetz (5200).


�	§ 42 Landtagswahlgesetz (0600), § 34 Gemeindewahlgesetz (0601), § 50 Abs. 3 Landes-Volksabstimmungs�gesetz (0602), § 11 Landes-Personalvertretungswahlordnung (1001/1), § 11 Gemeinde-Personalvertretungs�wahlordnung (1101/1), § 43 Landwirtschafts�kammer-Wahl- und Befragungsordnung (7700/1).


�	§ 6 Abs. 2 Pensionskassenvorsorgegesetz (0204), §§ 24 Abs. 1 lit. b und 76 Abs. 9 lit. c Landesbediensteten�gesetz 1988 (1000), § 74 Abs. 4 und 100 Abs. 12 Landesbedienstetengesetz 2000 (1003), § 23 Abs. 1 lit. b Gemeindebedienstetengesetz (1100), § 4 lit. a Rehabilitationsverordnung (5200/1), § 26 Abs. 1 lit. c Jagd�gesetz (7200).


�	§ 68 lit. a Landtagswahlgesetz (0600), § 48 Abs. 2 lit. a Landes-Volksabstimmungsgesetz (0602), § 24 Abs. 3 Abgabenverfahrensgesetz (4000), § 66 lit. a Landwirtschaftskammer-Wahl- und Befragungsordnung (7700/1).


�	§ 15 Abs. 2 Lehrerpersonalvertreter-Wahlordnung (1203/1), § 1 Abs. 3 lit. b Rettungsgesetz (2503), § 43 Abs. 1 und 3 Spitalgesetz (5000).


�	§ 4 Abs. 1 lit. d Bergführergesetz (5401), § 20 Abs. 1 lit. b Schischulgesetz (5402).


�	II. Abschnitt Punkt 2 der Anlage der Verordnung der Landesregierung über den Lehrplan der Landwirt�schaftlichen Fachschule, Fachrichtung Landwirtschaft und Landschaftspflege (3005/3), II. Abschnitt Punkt 2 der Anlage der Verordnung der Landesregierung über den Lehrplan der Landwirtschaftlichen Fachschule, Fachrichtung Ländliche Hauswirtschaft (3005/4), II. Abschnitt Punkt 2 der Anlage der Verordnung über den Lehrplan der Landwirtschaftlichen Fachschule für Berufstätige, Fachrichtung Landwirtschaft und Ländliche Hauswirtschaft (3005/5).


�	§ 3 Abs. 4 und 5 Behindertengesetz (5200), § 6 Abs. 1 lit b und Abs. 2 Rehabilitationsverordnung (5200/1).


�	§ 8 Abs. 1 Gemeindebedienstetengesetz (1100), § 43 Abs. 1 lit. a und Abs. 4 Landwirtschaftliches Schul�gesetz (3005), §§ 9 Abs. 5 und 33 Abs. 3 Spitalgesetz (5000), § 37 Abs. 1 lit. a Landesforstgesetz (7100), § 12 Abs. 3 Bodenseefischereigesetz (7204), § 132 Abs. 3 lit. b Wasserrechtsgesetz (8202).


�	§ 83 Abs. 2 Gemeindegesetz (0500), § 23 Abs. 1 Abgabenverfahrensgesetz (4000), § 112 Abs. 2 Landesbe�dienstetengesetz 1988 (1000), § 115 Abs. 2 Gemeindebedienstetengesetz (1100).


�	§ 8 Abs. 3 Kundmachungsgesetz (0301).


�	§ 8 Abs. 3 Kundmachungsgesetz (0301).


�	§ 8 Abs. 2 Kundmachungsgesetz (0301).


�	§ 32 Abs. 3 Gemeindegesetz (0500).


�	§§ 28 Abs. 2, 32 Abs. 3, 69 Abs. 2 und 89 Abs. 4 Landes-Volksabstimmungsgesetz (0602), § 40 Abs. 2 Straßengesetz (9200).


�	§ 3 Abs. 4 Kundmachungsgesetz (0301), § 32 Abs. 2 Gemeindegesetz (0500), §§ 6 Abs. 6, 21 Abs. 1, 29 Abs. 1, 47 Abs. 1 Raumplanungsgesetz (9000), § 29 Abs. 1 Straßengesetz (9200).


�	§ 3 Abs. 1 Kundmachungsgesetz (0301).


�	§ 23 Abs. 1 Landtagswahlgesetz (0600), § 12 Abs. 1 Gemeindewahlgesetz (0601), § 9 Abs. 4 Lehrer�personalvertreter-Wahlordnung (1203/1), § 23 Abs. 2 Landwirtschaftskammer-Wahl- und Befragungsord�nung (7700/1).


�	§ 10 Abs. 2 Landesbedienstetengesetz 1988 (1000), § 9 Abs. 2 Gemeindebedienstetengesetz (1100), §§ 9 Abs. 4 und 10 Abs. 4 der Land- und forstwirtschaftlichen Prüfungsordnung (7601/2).


�	§ 112 Abs. 2 Landesbedienstetengesetz 1988 (1000), § 115 Abs. 2 Gemeindebedienstetengesetz (1100).


�	Nach § 40 Abs. 1 Satz 2 AVG ist bei der Auswahl des Verhandlungsortes, sofern die mündliche Verhandlung nicht mit einem Augenschein verbunden ist, darauf zu achten, dass dieser für körperbehinderte Beteiligte gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich ist. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Behörde bei der Ermessensentscheidung auch den Aspekt des barrierefreien Zuganges für Menschen mit Behinderung berücksichtigt. Auf Grund der Bedeutung von Augenscheinsverhandlungen für das Ermittlungs�verfahren findet diese Regelung keine Anwendung auf Verhandlungen, die mit der Durchführung eines Augenscheins an Ort und Stelle verbunden sind.


�	§ 10 Abs. 3 Spitalgesetz (5000), § 7 Abs. 1 Elektrizitätswirtschaftsgesetz (8000), § 29 Abs. 1 Baugesetz (9100), § 45 Abs. 4 Straßengesetz (9200).


�	§ 1 Kundmachungsgesetz (0301), § 83 Abs. 1 Gemeindegesetz (0500), §§ 22 und 33 Abs. 3 und 4 Land�tagswahlgesetz (0600), §§ 10 und 25 Gemeindewahlgesetz (0601), §§ 12, 16 Abs. 3, 41, 57 und 65 Landes-Volksabstimmungsgesetz (0602), § 17 Abs. 9 Landesbedienstetengesetz 1988 (1000), §§ 14 Abs. 2 und 16 Gemeindebedienstetengesetz (1100), §§ 8 Abs. 1, 10 Abs. 5, 11 Abs. 2, 18 Abs. 1 und 24 Abs. 3 Lehrerpersonalvertreter-Wahlordnung (1203/1), §§ 19 Abs. 3, 20 Abs. 1, 21 Abs. 4, 24 Abs. 1, 26 Abs. 2, 37 Abs. 2, 40 Abs. 3, 82 Abs. 4, 89, 118 und 122 – 128 Abgabenverfahrensgesetz (4000), §§ 7 Abs. 1 lit. c, 11 Abs. 1 und 2 und 16 Vergabegesetz (4300); § 45 Abs. 2 und 3 Spitalgesetz (5000), § 10 Abs. 1 Bestattungs�gesetz (5007), §§ 65 und 70 Abs. 1 und 4 Land- und Forstarbeitsgesetz (7600), § 23 der Verord�nung der Landesregierung über die Geschäftsordnung der Einigungskommission und der Obereinigungs�kommission (7600/1), §§ 21 Abs. 3, 34 Abs. 3 und 4 und 58 Abs. 5 Landwirtschaftskammer-Wahl- und Befragungs�ordnung (7700/1), §§ 19 Abs. 2 und 42 Abs. 3 Straßengesetz (9200).


�	§ 20 Baugesetz (9100).


�	§§ 8 und 9 Behindertengesetz (5200).


�	§ 14 Abs. 1 Landes-Volksabstimmungsgesetz (0602).


�	§ 35 Abs. 2 Bautechnikverordnung (9100/1).


�	§ 35 Abs. 1 Bautechnikverordnung (9100/1).


�	§ 4 Abs. 3 Garagenverordnung (9100/6).


�	§ 39 Abs. 4 lit. f Bautechnikverordnung (9100/1).


�	§§ 47 Abs. 1 und 80 Abs. 4 Landes-Volksabstimmungsgesetz (0602).


�	§§ 3 Abs. 1 lit. e und 6 Abs. 1 lit. c Schulratsgesetz (3003), § 86 Abs. 2 lit. b Landwirtschaftliches Schul�gesetz (3005).


�	§§ 1 Abs. 3, 3 Abs. 3-5, 4 Abs. 3, 11 Abs. 1, 12 Abs. 5, 13 Abs. 2 Kindergartengesetz (3100).


�	§ 2 lit. d Grundsteuerbefreiungsgesetz (4012).


�	§ 6 lit. b Parkabgabegesetz (4015).


�	§ 3 Abs. 1 und 2 Behindertengesetz (5200).


�	§ 42 Landtagswahlgesetz (0600), § 34 Gemeindewahlgesetz (0601), § 7 Landwirtschaftliches Schulgesetz (3005), § 1 Abs. 1 Grundsteuerbefreiungsgesetz (4012).


�	Gemäß Art. 9 Abs. 1 Z. 3 des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzes stellt es eine Verwaltungsüber�tretung dar, wenn Personen allein auf Grund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen oder ethnischen Herkunft, ihres religiösen Bekenntnisses oder einer Behinderung ungerechtfertigt benachteiligt oder gehindert werden, Orte zu betreten oder Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die für den allgemeinen öffentlichen Gebrauch bestimmt sind.
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